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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Konkrete Forderungen stellte auch der Berner FP-Nationalrat Scherrer. Nach seinen
Vorstellungen sollte eine Ehefür nichtig erklärt werden, wenn ein Ehepartner nicht eine
Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Vorschriften über den
ausländerrechtlichen Aufenthalt umgehen will. Der Bundesrat verwies auf bereits
bestehende Regelungen im Ausländer- und Bürgerrecht, gestand aber ein, dass es
dennoch zu Missbräuchen kommen könne, weshalb er bereit war, die Motion als
Postulat entgegen zu nehmen. Der Vorstoss wurde aber von den SP-Nationalrätinnen
Maury Pasquier (GE), von Felten (BS) und Thanei (ZH) bekämpft und damit vorderhand
der Diskussion entzogen. Gegen ein Postulat Heim (cvp, SO), welches die Einsetzung
einer Arbeitsgruppe verlangte, die Vorschläge ausarbeiten sollte, wie der
Rechtsmissbrauch bei der Eheschliessung zwecks Erlangen und Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung wirkungsvoll bekämpft werden kann, wurde von Thanei (sp, ZH)
und Vermot (sp, BE) opponiert und dessen Behandlung so ebenfalls auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.1999
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von einer parlamentarischen Initiative Hess (fdp, OW) beschloss der
Ständerat einstimmig, auf eigene Faust zwei Lücken im Ausländerrecht zu schliessen.
Neu wurde die sogenannte Vorbereitungshaft eingeführt. Damit soll verhindert werden,
dass sich illegal anwesende Ausländer durch Einreichung eines Asylgesuchs dem
polizeilichen Zugriff entziehen können. Mit dem zweiten Revisionspunkt wurde gegen
die vor allem von rechtsbürgerlichen Kreisen immer wieder angeprangerte Praxis der
Scheinehen zur Erlangung einer Aufenthaltsbewilligung vorgegangen; diese können
künftig mit Gefängnis oder Bussen bis 30 000 Fr. geahndet werden. Der Bundesrat
widersetzte sich dem Vorgehen nicht, da er grundsätzlichen Handlungsbedarf
anerkannte, hätte es aber lieber gesehen, wenn diese Fragen erst im Zusammenhang
mit der anstehenden Totalrevision des Ausländerrechts (ANAG, neu AuG) angegangen
worden wären. Auf eine weitere Teilrevision des ANAG zur rechtlichen Besserstellung
von Migrantinnen vor Gewalt in der Ehe, welche der Nationalrat mit der Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Goll (sp, ZH) vorgenommen hatte, weigerte sich der
Ständerat einzutreten; der Nationalrat bekräftigte jedoch seinen Willen, diese
Angelegenheit bereits jetzt zu regeln, worauf der Ständerat auf seinen ersten Entscheid
zurückkam, die materielle Behandlung aber bis zum Vorliegen der Botschaft zum neuen
Ausländergesetz vertagte. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2001
MARIANNE BENTELI

Im Berichtsjahr verabschiedete das Parlament eine Änderung der Vorschriften über die
Eheschliessung, mit der Scheinehen und Zwangsheiraten unterbunden werden sollen.
Ausländische Brautleute müssen künftig im Vorbereitungsverfahren ihren
rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen. Zudem sind die Zivilstandsämter
verpflichtet, die zuständigen Ausländerbehörden zu informieren, wenn sich
Heiratswillige illegal im Land aufhalten. Die neuen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches
gehen auf eine parlamentarische Initiative Brunner (svp, SG) zurück. Der Nationalrat
stimmte in der Frühjahrssession dem Entwurf seiner vorberatenden Kommission zu. Ein
Nichteintretensantrag der SP wurde mit 104 zu 68 Stimmen abgelehnt. Der Ständerat
hiess die Vorlage in der Sommersession ebenfalls gut. Auch in der kleinen Kammer
wurden die neuen Bestimmungen von den linken Parteien bekämpft. Sie machten in der
Debatte geltend, mit der Änderung werde ein verfassungs- und
menschenrechtswidriges Heiratsverbot für „Sans-Papiers“ geschaffen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
ANDREA MOSIMANN
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L'initiative parlementaire réclamant l'égalité du partenariat enregistré et du mariage
devant la procédure de naturalisation a été déposée le 21 mars 2013, simultanément
par plusieurs acteurs: le groupe vert'libéral (13.418), le groupe PBD (13.419), les groupe
écologiste (13.420), le groupe socialiste (13.421) et Doris Fiala du groupe PLR (13.422). Le
texte demande que les couples en partenariat enregistré puissent bénéficier des
mêmes droits que les couples mariés en termes d'acquisition et de perte de
nationalité. La CIP-CN a donné suite aux cinq initiatives le 30 août 2013. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2013
SOPHIE GUIGNARD

Le député Sebastian Frehner) (udc, BS) entend Lutter contre les mariages forcés. Il a, à
cet effet, adressé un postulat au Conseil fédéral, l'enjoignant de rédiger un rapport sur
la possibilité de restreindre le droit au regroupement familial en cas de soupçon de
mariage forcé. Il prend pour exemple les Pays-Bas et le Danemark, qui limitent l'âge
minimum pour un regroupement familial en vue d'un mariage à respectivement 21 et 24
ans. Cette mesure éviterait, selon le député, la pratique du mariage forcé, en cours
dans des "cultures patriarcales". Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut rejeter le
postulat, des mesures existant déjà, notamment dans la cadre de la loi fédérale
concernant les mesures contre les mariages forcés, entrée en vigueur le 1er juillet 2013,
et dont l'efficacité n'a pas encore pu être complètement vérifiée. La chambre basse a
suivi l'avis du Conseil fédéral, en rejetant le postulat à 122 voix contre 70, sans
abstention. 5

POSTULAT
DATUM: 03.03.2016
SOPHIE GUIGNARD

Die Motion Rickli (svp, ZH) «Verbot von Kinderehen» forderte im Dezember 2016,
Minderjährige vor Zwangsehen besser zu schützen. Ehen sollten in jedem Fall für
ungültig erklärt werden, sollte einer der Ehegatten während der Eheschliessung
minderjährig gewesen sein. Zwar waren Minderjährigenehen in der Schweiz bereits
verboten, doch störte Rickli am betroffenen Gesetzesartikel (105 Ziffer 6 ZGB) der
Zusatz «[...] es sei denn, die Weiterführung der Ehe entspricht [nach Erreichung der
Volljährigkeit] den überwiegenden Interessen dieses Ehegatten». Diesen Satz forderte
Rickli mit der Motion zu streichen, weil sie hier Umgehungspotenzial erkannte.
Dass für Eheschliessungen auch für die in der Schweiz wohnhaften ausländischen
Personen ausschliesslich das Schweizer Recht gelte und somit Minderjährigenehen
bereits verboten seien, wiederholte auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme im
Februar 2017. Durch die Volljährigwerdung der Betroffenen werden aber
Minderjährigenehen geheilt und können nicht mehr automatisch annulliert werden. Den
von Rickli kritisierten Zusatz erachtete der Bundesrat insofern als wichtig, als damit
dem Gericht ermöglicht werde, Einzelfallbeurteilungen vorzunehmen und den
Interessen der Betroffenen Rechnung zu tragen, etwa für den Fall, dass Kinder involviert
seien. Auch weil ein im Dezember 2016 überwiesenes Postulat Arslan (basta, BS;
16.3897) bereits forderte, die im ZGB festgeschriebenen Massnahmen zur Verhinderung
von Zwangsheiraten zu überprüfen, beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion Rickli. Es seien erst die Ergebnisse dieser Evaluation abzuwarten, bevor neue
Ziele gesteckt werden können, resümierte die Regierung. 
Im Dezember 2018 wurde die Motion aufgrund zweijähriger Nichtbehandlung
abgeschrieben. Rickli beharrte aber auf ihrem Anliegen und reichte in der Folge im
Nationalrat eine parlamentarische Initiative (18.467) ein, um das Thema erneut
anzugehen. 6

MOTION
DATUM: 14.12.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Familienpolitik

La révision des normes juridiques codifiant le domaine familial a continué par la mise
en consultation de l'avant-projet de réforme du droit matrimonial, portant sur les
effets généraux du mariage et les régimes matrimoniaux. Au cours de cette procédure,
il est apparu que si la nécessité d'effectuer une révision visant autant que possible à
réaliser l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage n'était pas contestée, la
crainte que la protection du mariage et de la famille n'y soit trop subordonnée fut
exprimée à de nombreuses reprises. L'absence de révision des prescriptions relatives
au divorce a été regrettée par plusieurs gouvernements cantonaux, par le PRD et par les
libéraux. Quelques dispositions particulières ont entraîné des divergences d'opinion
importantes: ainsi, par exemple, la possibilité de choisir le nom de la femme comme
nom de famille a été nettement repoussée par l'AN, les républicains, les femmes
radicales, la Fédération suisse des avocats et la Société d'utilité publique des femmes
suisses. D'autres points, tels le droit pour l'époux vouant ses soins au ménage à une
part équitable du revenu, ou la faculté de se constituer d'un commun accord des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.1977
DANIEL SÜRI
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domiciles séparés ont aussi provoqué des prises de position tranchées. Une
commission interne du DFJP a été chargée d'élaborer un nouveau projet tenant compte
des résultats de cette consultation. 
A la suite d'une modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseiller
national K. Meier (prd, LU) a déposé une initiative (Iv.pa. 76.227) permettant la
répartition du bénéfice, ou du déficit, lors de la dissolution des liens du mariage sans
tenir compte de la réserve héréditaire. Une courte majorité de la commission du
Conseil national traitant de cette initiative, début septembre, l'a soutenue, tout en
introduisant une distinction entre les descendants communs des époux et ceux d'un
autre lit (Cette initiative laisse donc ouverte la possibilité d'un traitement plus favorable
pour l'épouse survivante que ne le veut le Code civil). Par suite de l'entrée en vigueur
du nouveau droit de filiation, le Conseil fédéral a pu demander aux Chambres
d'approuver la ratification d'une convention du Conseil de l'Europe sur le statut
juridique des enfants nés hors mariage (MCF 77.057). Ce qui fut fait par le Conseil des
Etats le 28 novembre, sans discussion et sans opposition. 7

Pour sa part, le Conseil fédéral a présenté sa nouvelle conception du droit matrimonial
qui marque l'aboutissement de la troisième étape de la révision globale du droit de la
famille (On a déjà révisé le droit de l'adoption et le droit de filiation. Reste encore la
révision de la loi sur le divorce ainsi que celle du droit de tutelle). 
D'une manière générale, cette révision vise à réaliser le principe de l'égalité de
traitement des conjoints et à renforcer la communauté conjugale. Ce projet innove
dans trois domaines. D'abord la notion de chef de famille est remplacée par celle de
collaboration entre époux au sein du couple, ce qui impligile toute une série de
conséquences pratiques (Quelques conséquences pratiques: mari et femme
participent chacun selon leurs facultés à l'entretien de la famille, le mari ne pourra plus
empêcher sa femme d'exercer une activité professionnelle, l'époux chargé du ménage
et qui n'a pas de revenu propre recevra régulièrement de son conjoint un montant
«équitable» dont il pourra disposer librement). Ensuite, l'actuel régime ordinaire de
l'union des biens en vertu duquel le mari administre et utilise les apports de la femme
est supprimé. On lui a préféré le régime de la participation aux acquêts. Enfin, la
situation du conjoint survivant du point de vue du droit successoral a été améliorée. La
part d'héritage des descendants communs ne sera plus comme par le passé d'un quart,
mais de la moitié. De plus, la part réservataire des frères et sœurs est abolie sur tout le
territoire suisse. Ce projet n'a pas entièrement satisfait les organisations féminines qui
lui ont reproché de maintenir encore toute une série de normes inégalitaires. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.07.1979
JEAN-FRÉDÉRIC GERBER

Auf dem Gebiet der Familienpolitik wurden verschiedene Massnahmen ergriffen, um
Ehe und Familie dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Die Beunruhigung der
Öffentlichkeit über die Zunahme der Scheidungen und den Trend zum Konkubinat blieb
bestehen. Für die Revision des Ehe- und Ehegüterrechts begannen nun die Beratungen
im Parlament. Mit dem neuen Gesetz will man der Gleichberechtigung der Geschlechter
auch in der Familie Rechnung tragen. Vom Grundsatz, der Ehemann sei das Haupt der
Gemeinschaft, wird Abschied genommen und ein gleichberechtigtes und
gleichverpflichtetes Zusammenleben von Mann und Frau angestrebt. Bezüglich der
Namenwahl durch die Ehepartner machte die Ständekammer als Prioritätsrat einige
Abstriche an der bundesrätlichen Vorlage, und der Passus, der den Anspruch des
haushaltführenden Ehegatten auf einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung
verankern wollte, wurde durch eine unverbindliche «Kann»-Formel ersetzt. Im
Ehegüterrecht stimmte die kleine Kammer gemäss der Vorlage einer sogenannten
Errungenschaftsbeteiligung an Stelle der heutigen Gütergemeinschaft zu. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.1981
JÜRG FREY

Im Rahmen der sich in Vorbereitung befindenden Revision des Scheidungsrechts wird
die Scheidung aufgrund gegenseitiger Übereinstimmung nach einer bestimmten
Trennungszeit, die gemeinsame Ausübung der elterlichen Gewalt bei Übertragung des
Sorgerechts auf einen Elternteil sowie die Berechnung der Alimente entsprechend dem
Leistungsvermögen beider Elternteile diskutiert. Da in der Schweiz etwa jede dritte Ehe
geschieden wird, dürfte die allfällige Ermöglichung der sogenannten
Konventionalscheidung einem verbreiteten Bedürfnis entsprechen. Im Hinblick auf
diese Revision lancierte eine «Interessengemeinschaft geschiedener und getrennt
lebender Männer» eine nationale Petition, um eine Gleichstellung der Männer mit den
Frauen im Scheidungsverfahren (Zuteilung der Kinder), eine Begrenzung der Pflicht zum
Unterhalt der geschiedenen Frauen auf höchstens fünf Jahre sowie die Einführung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.02.1983
URS VON ALLMEN

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



eines vereinfachten und verkürzten Scheidungsprozesses zu erreichen. Die etwas
weiter gediehene Revision des Sexualstrafrechts im Sinne einer gedämpften
Liberalisierung ist an anderer Stelle behandelt worden. Überwiesen wurde auch ein
Postulat Mascarin (poch, BS; Po. 83.346) über eine gemeinsame Ausübung der
elterlichen Gewalt. 10

Auf dem Gebiet der Familienpolitik trat nach der Ständekammer nun der Nationalrat
auf die Revision des Ehe-, Ehegüter- und Erbrechts ein. Ein im Namen der
unabhängigen und evangelischen Fraktion gestellter Rückweisungsantrag Schalcher
(evp, ZH) sowie ein Begehren auf Nichteintreten von C. Blocher (svp, ZH) wurden mit
130 zu 35 bzw. 143 zu 8 Stimmen abgelehnt. Alle übrigen Fraktionen votierten für die
Behandlung der von der zuständigen Ratskommission gründlich vorbereiteten Vorlage
und bejahten damit die Anpassung des Eherechts an die veränderten gesellschaftlichen
Verhältnisse. In der Detailberatung gingen die Meinungsverschiedenheiten oft quer
durch die Fraktionen hindurch, wobei vor allem bezüglich der Wahl des
Familiennamens die verschiedensten Lösungen vorgeschlagen wurden. Beim
Familiennamen und beim Bürgerrecht wurde allerdings auf eine völlige Gleichstellung
der Ehepartner verzichtet, aber den Persönlichkeitsrechten der Ehefrau Rechnung
getragen. Mit der Verabschiedung von Sonderregelungen für die Landwirtschaft und das
Gewerbe im Eherecht wurde ein weiterer möglicher Referendumsgrund beseitigt. Mit
139 zu 7 Stimmen nahm der Rat einschliesslich der LdU/EVP-Fraktion das neue Gesetz
sehr überzeugend an. Die wenigen ins Gewicht fallenden Differenzen zu den
Beschlüssen des Ständerates (Familienname, Bürgerrecht usw.) wurden von dessen
Kommission im November allerdings erst zu einem geringen Teil bereinigt. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.1983
URS VON ALLMEN

Dans le domaine de la politique familiale, l'essentiel des préoccupations parlementaires
s'est concentré sur l'élimination, en deuxième lecture, des divergences relatives à la
révision du droit matrimonial. Au-delà des affrontements entre défenseurs
inconditionnels de la communauté conjugale traditionnelle et partisans de l'égalité des
droits personnels de chacun des époux, les débats ont été dominés par la volonté de
clore définitivement un dossier qui mobilise les énergies depuis près de cinq ans et
d'éviter le lancement de référendums éventuels. Les points d'accrochage se sont
principalement cristallisés autour du choix du nom de famille, du droit de cité et sur la
procédure de résiliation du bail ou l'aliénation du domicile familial. Les concessions ont
certes pris l'avantage sur les dissensions et le nouveau droit matrimonial a été mis sous
toit avec un soutien massif des Chambres. Toutefois, les lourdes menaces de
référendum qui ont plané sur les travaux du plénum ont fini par se concrétiser. Avant
même la fin des délibérations, un comité référendaire s'est constitué, réunissant
principalement des milieux extra-parlementaires de l'UDC, du PDC et du PRD et
emmené par le député Blocher (udc, ZH). Son initiative a d'ailleurs été désavouée par
son propre parti dont le groupe parlementaire soutient le nouveau droit matrimonial.
Les motivations des opposants sont d'abord d'ordre moral. Le passage d'une
conception patriarcale de la famille à celle fondée essentiellement sur la notion
d'époux partenaire, anticiperait sur la réalité et instituerait une protection abusive de
l'arbitraire individuel aux dépens de la communauté conjugale. En outre, le nouveau
régime légal de la participation aux acquêts et le nouveau droit successoral sont
considérés comme hostiles aux entreprises de type familial et aux exploitations
agricoles. De la contestation formelle au lancement officiel d'un référendum, le comité
a néanmoins attendu d'obtenir le soutien des milieux économiques. Au terme de longs
débats internes, l'Union suisse des arts et métiers s'est finalement ralliée aux raisons
économiques invoquées par le Comité suisse contre un droit de mariage inapproprié. —
Elle a été suivie par le bureau du Redressement national en dépit de l'hostilité
véhémente de sa base, la Ligue vaudoise et diverses chambres de commerce. Le front
référendaire s'est donc constitué avec peine, bon nombre d'organisations consultées
ont refusé de destabiliser un vaste projet, patiemment élaboré. Pour tenter de contrer
les attaques, une centaine de parlementaires ont constitué un groupe de travail avec
pour objectif d'informer le public sur les aspects controversés du nouveau droit tout
en s'efforçant de faire reconnaître ses avantages. Dans un même élan de solidarité, la
plupart des députés aux Chambres ont publié un Manifeste en faveur de la nouvelle loi
et l'Association suisse pour les droits de la femme s'est mobilisée pour parfaire
l'information des citoyens sur ses applications concrètes. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.10.1984
SYLVIE PELLATON
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Tandis que cette consultation populaire permettait de franchir la quatrième étape de la
révision globale du droit de la famille, les premiers jalons en direction d'une
modification des dispositions relatives au divorce étaient posés. D'ores et déjà
programmée, cette révision sera pour le législateur l'occasion de réexaminer, entre
autres questions, celle de l'attribution des enfants, ainsi que celle du rôle de la faute en
matière de divorce. A cet égard, il convient de relever que le Conseil national a accepté
sous forme de postulat une motion Fetz (poch, BS; Mo. 85.470), laquelle propose au
gouvernement de simplifier la procédure de séparation et d'éliminer le principe de la
faute lors de l'appréciation des demandes de divorce. La chambre du peuple a
également transmis au Conseil fédéral une pétition du Mouvement de la condition
paternelle (Pt. 85.254). Celui-ci s'élève en effet contre l'idée préconçue, dont s'inspire
le droit en vigueur, selon laquelle le rôle de la femme est de rester à tout prix auprès de
ses enfants. Pour éviter ses méfaits, le mouvement revendique l'adoption de mesures
qui défendent plus équitablement les intérêts des pères lors de l'attribution de
l'autorité parentale ou des droits de visite. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.1985
SYLVIE PELLATON

Avec la votation sur la révision du droit matrimonial et successoral, la politique familiale
s'est trouvée au centre d'un vaste débat contradictoire, dont l'enjeu a été défini parla
conseillère fédérale E. Kopp comme l'un des plus importants de l'histoire juridique
récente. L'ultime mouture de la réforme, votée aux Chambres en 1984 à la quasi-
unanimité, n'a pu se soustraire au verdict populaire, rendu nécessaire par
l'aboutissement du référendum. Aux opposants de départ, emmenés par la figure de
proue du comité référendaire Ch. Blocher (udc, ZH) et soutenus par l'USAM et l'Union
démocratique fédérale, se sont officiellement ralliés le Parti libéral et l'Action
nationale. Divisés sur les motifs de leur opposition et sur les solutions à apporter pour
remédier aux inadéquations présumées du nouveau droit, la majorité des adversaires a
toutefois tenté de se défaire de l'image de conservateurs, hostiles à l'égalité des
partenaires au sein du couple. Elle a donc concentré l'essentiel de ses arguments sur
les règles d'ordre pécuniaire contenues dans la réforme et cherché à se rassembler
autour d'une alternative susceptible de l'améliorer. Mais la base éthique du projet a
également servi de cible à ses critiques. Ainsi, la conception du mariage proposée
imposerait une forme de «partenariat» et une interchangeabilité des responsabilités
conjugales qui, en assurant aux époux un maximum d'indépendance, sacrifierait dans
une large mesure le principe de l'unité de la communauté familiale au profit d'une sorte
de légalisation de l'union libre. De même, les attributions octroyées au juge, comme
mesures de protection de l'union conjugale, ont aussi offert aux opposants l'un de leurs
arguments mobilisateurs. Outre qu'elles symboliseraient le caractère séparateur du
nouveau régime, elles concourraient à une socialisation abusive de la sphère privée
tout en confinant les individus dans un statut d'irresponsables. Toutefois, la campagne
de contestation s'est avant tout cristallisée sur les prétendus défauts du nouveau
régime légal de la participation aux acquêts et des nouvelles dispositions en matière de
succession. Ces dernières ont été particulièrement prises à partie par la critique:
l'amélioration de la position du conjoint survivant qu'elles postulent a été jugée néfaste
à la survie des petites et moyennes entreprises ainsi qu'à celle des exploitations
agricoles.

La plupart des formations politiques a toutefois décidé de défendre le nouveau droit et
de défier les détracteurs sur leur propre terrain. Dans ce sens, elles ont fustigé le
caractère partiel, voire tronqué, de leurs arguments qui, en évacuant à dessein une
appréciation globale de la révision, érigeraient en généralité des cas extrêmes. A la base
de leur engagement en faveur de la formule négociée au parlement, les partisans ont
avant tout relevé que celle-ci établissait une combinaison politiquement acceptable
entre, d'une part, la mise en application du principe d'égalité entre l'homme et la
femme au sein de la famille et, d'autre part, la nécessité de renforcer l'union conjugale.
Cette réforme présentait en outre l'avantage d'adapter l'actuelle législation du mariage
aux changements de société intervenus depuis son entrée en vigueur en 1912. La
souplesse de la nouvelle loi permettrait également à chaque ménage de fixer des règles
amendables selon sa situation économique. Le cadre légal proposé, en refusant
d'imposer un modèle familial unique, aurait ainsi par vocation première de ne
s'appliquer qu'en cas de décès, de crise de l'union ou de conflits d'intérêts matériels.

Le 22 septembre, 54.7 pourcent des votants ont approuvé le nouveau droit
matrimonial et successoral. La Suisse des villes et les cantons latins sont parvenus à
imposer cette mise à jour du Code civil à la Suisse des campagnes, des arts et des
métiers. Un sondage, effectué à l'issue du scrutin, a notamment révélé que le
comportement électoral des femmes a favorisé l'échec de la majorité des votants

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.09.1985
SYLVIE PELLATON
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masculins qui, pour sa part, s'est opposée au projet. Le motif général de l'égalité a par
ailleurs constitué le facteur explicatif déterminant des adeptes victorieux du oui.

Votation du 22. Septembre 1985

Participation : 41.1 %
Oui : 921’743 (54.7 %) / Etats : 12
Non : 762’619 (45.3 %) / Etats : 11

Paroles :
-Oui : PDC, PES (3*), PLR (5*), VERT-E-S, AdI, PST, POCH, PS, UDC (11*), TravS, USP, USS
-Non : UDF, PLS (3*), REP, AN, usam
-Libération de vote : eco
*Entre parenthèses, nombre de sections cantonales divergentes 14

Le nouveau droit matrimonial et successoral, accepté par le peuple en septembre
1985, n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1988, ainsi en a décidé le Conseil fédéral.
Ce délai est nécessaire selon lui pour adapter le droit actuel à la nouvelle législation.
Tant les lois d'introduction cantonales au Code civil suisse que l'ordonnance fédérale
sur l'état civil doivent être adaptées à la nouvelle situation juridique a souligné le
gouvernement (Caritas suisse a consacré son assemblée générale au thème de la
famille). 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.05.1986
STÉPHANE HOFMANN

Die im neuen Eherecht weiterbestehende Ungleichbehandlung von Mann und Frau in
Bezug auf die Wahl des Familiennamens führte im Herbst private Kreise dazu, eine
Volksinitiative "für die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Wahl des
Ehenamens (Stammhalterinitiative)" zu lancieren. Demnach sollte die Wahl des
Familiennamens frei werden, der Name der Frau auch an die Kinder weitergegeben
werden können und derjenige Ehegatte, dessen Name nicht Familienname wird, seinen
vor der Eheschliessung geführten Namen dem Familiennamen voranstellen dürfen.
Obgleich es damit implizit eine Ungleichbehandlung der Geschlechter anerkannte,
schützte das Bundesgericht bei der Behandlung einer Einzelklage die bestehende
Regelung, wonach nur der Frau die Voranstellung ihres Namens vor den Familiennamen
zugebilligt wird. 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1989
MARIANNE BENTELI

Die Im Vorjahr lancierte Einzelinitiative «für die Gleichberechtigung von Mann und Frau
bei der Wahl des Ehenamens» (Stammhalterinitiative), welche nur gerade von den
Jungliberalen unterstützt wurde, scheiterte klar; Ende Februar war sie erst von rund
500 Personen unterzeichnet worden, weshalb auf eine weitere Sammlung von
Unterschriften verzichtet wurde. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.02.1990
MARIANNE BENTELI

Knapp drei Wochen, nachdem die Bundeskanzlei das definitive Scheitern der
Volksinitiative «für die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Wahl des
Ehenamens (Stammhalterinitiative)» bekannt gegeben hatte, wurde von denselben
Initianten ein neues Begehren «für gleiche Rechte von Frau und Mann bei der Wahl
des Familiennamens (Familiennameninitiative)» lanciert. Im Unterschied zur ersten
Initiative wurde der Passus weggelassen, wonach der Name des Mannes zum
Familiennamen wird, wenn die Eheleute keine andere Bestimmung treffen. Obgleich die
Trägerschaft diesmal politisch breiter abgestützt ist – dem Initiativkomitee gehören
unter anderen der zurückgetretene Ständerat Miville (sp, BS) und Nationalrätin
Grendelmeier (ldu, ZH) an – verlief die Unterschriftensammlung erneut harzig, da sich
keine bedeutende Organisation hinter das Begehren stellen mochte. 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.01.1992
MARIANNE BENTELI

Das Eheschliessungs- und Scheidungsrecht aus dem Jahr 1907 soll den heutigen
gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst werden. Im April gab der Bundesrat einen
entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung. Ziel des Revisionsentwurfes
ist es, auf individuelle Bedürfnisse und Verhältnisse flexibel eingehen zu können. Eine
wichtige Neuerung ist der Verzicht auf eine Schuldzuweisung bei Auflösung der Ehe; die
Konventionalscheidung soll die Regel werden. Damit Ehen nicht übereilt geschieden
werden, sind eine zweimalige Anhörung der Ehepartner durch den Richter sowie eine

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.05.1992
MARIANNE BENTELI
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zweimonatige Bedenkzeit vorgesehen. Auch die finanziellen Regelungen gehen nicht
mehr von einer Schuldzuweisung aus. Die Unterhaltsbeiträge bemessen sich aufgrund
der Aufgabenteilung während der Ehe sowie nach Einkommen, Vermögen, Dauer der
Ehe, Alter der Partner und Aussichten auf den beruflichen Wiedereinstieg. Ansprüche
auf Pensionskassengelder, die während der Ehe erworben wurden, sollen hälftig geteilt
werden. Das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder soll bei gegenseitigem
Einverständnis der Eltern möglich werden. 19

Die Volksinitiative «für gleiche Rechte von Frau und Mann bei der Wahl des
Familiennamens (Familiennameninitiative)» kam nicht zustande. Bereits 1990 war eine
analoge Initiative an der notwendigen Unterschriftenzahl gescheitert. Auch im
Parlament hatte die Forderung nach mehr Freiheit bei der Wahl des Familiennamens
kaum Chancen. Bei der Behandlung einer Motion Haering Binder (sp, ZH) erinnerte
Bundesrat Koller daran, dass der Gesetzgeber seinerzeit bei der Revision des Eherechts
unter allen Umständen an der Einheit des Familiennamens für Ehegatten und Kinder
festhalten wollte, obgleich er sich bewusst war, dass dies dem Gleichheitsgebot in der
Bundesverfassung nicht entspricht. Aus diesem Grund wurde die Motion auf Antrag des
Bundesrates nur als Postulat angenommen. 20

MOTION
DATUM: 16.12.1992
MARIANNE BENTELI

Mit einer parlamentarischen Initiative setzte sich der St. Galler CVP-Nationalrat David
unter Berufung auf das Kindeswohl für das gemeinsame Sorgerecht geschiedener
Eltern für ihre Kinder ein. Darauf hin weisend, dass das gemeinsame Sorgerecht einer
der umstrittensten Punkte in der anstehenden Revision des Scheidungsrechts ist und
deshalb noch einer vertieften Behandlung bedarf, beschloss die grosse Kammer, der
Initiative keine Folge zu geben. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.1993
MARIANNE BENTELI

Im Herbst leitete der Bundesrat dem Parlament seinen Entwurf zur Revision des
Ehescheidungsrechts zu. Für das federführende EJPD galt es, den entsprechenden,
noch aus dem Jahr 1907 stammenden Teil des Zivilgesetzbuches den heutigen
gesellschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Zentraler Punkt ist der konsequente
Verzicht auf die Verschuldensfrage. Die Konventionalscheidung soll in Zukunft die
Regel werden. Aber nicht nur für die Scheidung selbst, auch bei der Festlegung des
Unterhalts sollen inskünftig nur noch objektive Kriterien massgebend sein. Unabhängig
vom Güterstand werden bei einer Scheidung in Zukunft die Ersparnisse der zweiten
Säule (Pensionskasse) hälftig geteilt. Diese Regelung soll zu materiell ausgewogeneren
Folgen für die Scheidungsbeteiligten führen und die wirtschaftliche Selbständigkeit der
Ehegatten nach der Scheidung fördern.

Als weiteren Pfeiler der Revision bezeichnete Bundesrat Koller die Verbesserung der
Stellung der Kinder während und nach dem Scheidungsverfahren. So erhalten die
Kinder neu ein Mitwirkungsrecht im Scheidungsprozess. Vorgesehen ist, dass Kinder mit
Rücksicht auf ihr Alter und ihre Entwicklung in "geeigneter Weise" angehört werden,
beispielsweise in der Frage, bei welchem Elternteil sie inskünftig mehrheitlich leben
werden. Neu können die Eltern auch nach der Scheidung das elterliche Sorgerecht
gemeinsam wahrnehmen, wenn sie sich in diesem Punkt einigen können und weitere
Voraussetzungen erfüllt sind. Das Besuchsrecht wird als gegenseitiges Recht von Eltern
und Kindern ausgestaltet. Damit werden die Eltern grundsätzlich zur Ausübung des
Besuchsrechts verpflichtet. Das EJPD räumte ein, dass die zwangsweise Durchsetzung
dieses Rechtes gegen den Willen der Eltern in der Praxis kaum realisierbar sei, erhofft
sich davon aber eine psychologische Wirkung. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.07.1995
MARIANNE BENTELI

1989 bei der Nomination von Franz Steinegger (fdp, UR) für die Bundesratswahl und
1993 bei der "Schlammschlacht" gegen die Bundesratsanwärterin Christiane Brunner
(sp, GE) war das mehr oder minder "unorthodoxe" Familienleben der beiden
Kandidaten - zumindest hinter vorgehaltener Hand - im Zentrum der Polemik
gestanden. Dass dies bei der Wahl von Bundesrat Moritz Leuenberger (sp, ZH), der mit
seiner Lebenspartnerin im Konkubinat lebt und aus dieser Verbindung einen Sohn hat,
in keiner Hinsicht ein Thema war, zeigte, dass zumindest die eidgenössischen
Parlamentarierinnen und Parlamentarier die heutige Familienrealität, in der jede dritte
neugeschlossene Ehe wieder geschieden wird, anerkennen und die Brüche in den
Lebensläufen als nicht diskriminierende Tatsache akzeptieren.

ANDERES
DATUM: 06.09.1995
MARIANNE BENTELI
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1994 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen
Bundesgerichtsentscheid gerügt, mit welchem einem Mann, der den Familiennamen
seiner Frau führt, das Recht verwehrt wurde, den Namen, den er vor der Trauung trug,
dem Familiennamen voranzustellen. Bei seinem Entscheid hatte sich das Bundesgericht
auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der bei der Revision des Eherechts der
Achtung der Einheit des Familiennamens Priorität und nur für die Ehefrau eine
Ausnahme gestattet hatte. Der damals von der Schweiz formulierte Vorbehalt zur
Europäischen Menschenrechtskonvention ist aber nach Meinung des Europäischen
Gerichtshofes mit der in Gleichstellungsfragen offenen Auslegung der Konvention nicht
vereinbar.

Der Bundesrat hatte auf die Rüge aus Strassburg mit einer Änderung der
Zivilstandsverordnung reagiert und bestimmt, dass dem Mann die gleiche Möglichkeit
wie der Frau zugestanden wird, allerdings nur, wenn beide Brautleute vor der
Eheschliessung ein entsprechendes Gesuch stellen, während für die Frau nach wie vor
die Erklärung genügt, sie wünsche nach ihrer Verheiratung ihren bisherigen Namen dem
Familiennamen voranzustellen. Nicht die durch diese Regelung letztlich nach wie vor
bestehende Ungleichbehandlung, sondern der Umstand, dass der Bundesrat in
Umgehung der geltenden Normenhierarchie direkt eine Verordnung angepasst hatte,
ohne dem Parlament eine diesbezügliche Gesetzesänderung vorzulegen, bewog
Nationalrätin Sandoz (lp, VD) zu einer parlamentarischen Initiative, welche verlangt, dass
die Bestimmungen des ZGB über den Familiennamen der Ehegatten so geändert
werden, dass die Gleichstellung von Mann und Frau gewährleistet wird. Allerdings führt
der Text der Initiative nicht aus, in welcher Form die Gleichstellung sicherzustellen sei.
Der Nationalrat folgte den Erwägungen seiner Rechtskommission, wonach eine politisch
so heikle Frage nicht allein auf dem Verordnungsweg hätte geregelt werden dürfen, und
nahm die Initiative stillschweigend an. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI

Eine im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 35 ("Frauen in Recht und
Gesellschaft") durchgeführte empirische Studie kam zum Schluss, dass die Frauen nach
einer Scheidung materiell überwiegend schlechter dastehen als ihre Ex-Gatten. Das
trifft ganz besonders auf jene Frauen zu, die während der Ehe nicht oder nur
geringfügig erwerbstätig waren. Die Studie stellte fest, dass die finanziellen
Auswirkungen und die jeweilige Belastung der Frau oder des Mannes stark mit der
Einstellung der einzelnen Gerichte zur Gleichstellungsfrage zusammenhängen. 24

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.09.1996
MARIANNE BENTELI

Bei der Auflösung einer Ehe soll es künftig keine Schuldigen mehr geben. Diese
Stossrichtung des neuen Scheidungsrechts, welches das geltende Gesetz aus dem Jahr
1907 ablösen soll, fand im Ständerat breite Zustimmung. In der Detailberatung nahm der
Ständerat nur geringfügige Änderungen am Vorschlag des Bundesrates vor. Gegen den
Willen der Landesregierung strich er die Verpflichtung für die Kantone, den
scheidenden Ehepartnern Mediationsstellen zur Verfügung zu stellen. Die Bedeutung
solcher Vermittlungsstellen im Scheidungsverfahren wurde zwar nicht bezweifelt, doch
wollten die Standesvertreter den Kantonen keine neuen Pflichten aufbürden.
Abweichend von Bundesrat und Kommission beantragte Forster (fdp, SG), die zweite
Anhörung der Scheidungswilligen nach einer Bedenkfrist von zwei Monaten ersatzlos
aufzuheben. Mit 26 zu 6 Stimmen nahm der Rat in diesem Punkt aber den
Kompromissvorschlag seiner Kommission an, wonach die Ehegatten ihre
Scheidungsabsicht zwei Monate nach der ersten Anhörung durch den Richter noch
einmal bestätigen müssen, allerdings nur in schriftlicher Form. In der Gesamtabstimung
wurde das neue Scheidungsrecht einstimmig angenommen.

Im Zuge dieser Revision wurden auch die Bestimmungen über die Eheschliessung im
Zivilgesetzbuch (Art. 90 ff. ZGB) angepasst. Dabei machten sich Brunner (sp, GE) und
Schmid (cvp, AI) in einer ungewohnten Allianz dafür stark, das Verbot einer religiösen
Eheschliessung vor der Ziviltrauung abzuschaffen. Sie argumentierten, dieses Verbot
sei ein Relikt aus der Zeit des Kulturkampfes. Bundesrat Koller bestritt diesen
Zusammenhang nicht, wollte aber dennoch daran festhalten, da insbesondere
Ausländerinnen und Ausländer oft dem Irrtum erlägen, sie seien nach einer religiösen
Trauung mit allen Rechten und Pflichten verheiratet, was besonders beim Tod eines
Partners schwerwiegende Folgen haben könne. Der Rat gab aber der Überwindung des
Kulturkampfes den Vorrang und beschloss mit 21 zu 10 Stimmen die Aufhebung des
Verbots. Gleichzeitig wurde auch das obligatorische Eheverkündigungsverfahren
abgeschafft und durch ein einfacheres Vorbereitungsverfahren ersetzt. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.1996
MARIANNE BENTELI
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Im Anschluss an diese Beratung nahm der Ständerat diskussionslos eine Motion seiner
Rechtskommission an, welche den Bundesrat beauftragt, im Hinblick auf das
Inkrafttreten des neuen Rechtes eine Broschüre über Eheschliessung und Eherecht zu
verfassen. Diese soll den Verlobten bei ihrer Anmeldung im Zivilstandsamt unentgeltlich
abgegeben werden. 26

MOTION
DATUM: 26.09.1996
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat behandelte in seiner Wintersession in einer Monsterdebatte mit rund
40 Kommissionsanträgen und 45 Minderheitsanträgen die Vorlage. Dabei schuf er rund
30 Differenzen unterschiedlichen Gewichts zu den Beratungen im Ständerat. In den
grossen Linien - Abkehr vom Verschuldensprinzip, Förderung einvernehmlicher
Lösungen, bestmögliche Wahrung der Kinderinteressen und eine gerechte Regelung der
wirtschaftlichen Folgen - übernahm er die Vorschläge des Bundesrates und die
Beschlüsse des Ständerates. Gegen den Bundesrat folgte er aber auf Antrag einer
Kommissionsminderheit dem Ständerat beim Verzicht auf eine zweite richterliche
Anhörung der Scheidungswilligen nach der Bedenkzeit von zwei Monaten. Ganz auf die
Bedenkfrist verzichten, wie dies Vallender (fdp, AR) anregte, wollte er aber auch nicht.
Umgekehrt stimmte er dem Bundesrat beim Verbot der kirchlichen vor der
zivilrechtlichen Trauung zu; dabei liess er sich von Argumenten der Rechtssicherheit
und des Sozialschutzes leiten. Sowohl gegen Bundesrat wie Ständerat befand die grosse
Kammer, drei Jahre Wartefrist für eine Scheidung, welche nur einer der Ehegatten
wolle, sei genug. Der ursprüngliche, vom Ständerat genehmigte Vorschlag sah noch fünf
Jahre vor. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1997
MARIANNE BENTELI

Sehr kontrovers diskutiert wurde das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder nach einer
Scheidung. Bundesrat, Ständerat und eine bürgerliche Kommissionsminderheit
vertraten die Auffassung, dass, wenn beide Eltern dies wollen und sie sich über die
Betreuung und die finanzielle Unterstützung einigen können, sie das auch so sollen
regeln können. Eine Kommissionsmehrheit wollte das gemeinsame Sorgerecht von der
Bedingung abhängig machen, dass sich die Eltern schon vor der Scheidung in die
Betreuung der Kinder teilten. Eine zweite Minderheit - in der sich so unterschiedliche
Geister wie der Thurgauer SVP-Mann Baumann und die Basler SP-Frau von Felten trafen
- wollten gar kein gemeinsames Sorgerecht, weil damit nur die Streitigkeiten über die
Ehe hinaus fortgeführt würden. Noch einmal ganz anders sah es der Aargauer CVP-
Vertreter Bircher: Für ihn sollte das gemeinsame Sorgerecht die Regel sein. Der Rat
stimmte hier schliesslich seiner Kommissionsminderheit zu, wonach sich die Eltern ins
Sorgerecht teilen können, allerdings nur, wenn sie ihre Streitigkeiten nicht vor Gericht
austragen und diese Lösung dem Wohl des Kindes dient.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die finanzielle Abgeltung der Frauen. Der Grundsatz
der hälftigen Teilung der Pensionskassengelder war unbestritten.
Auseinandersetzungen gab es aber in der Frage, wie lange dies auch nach der
Scheidung gelten solle. Zahlreiche Minderheitsanträge vor allem von SP-Frauenseite
verlangten, dass die Frau auch nach der Scheidung noch Anrecht auf die Hälfte der
Pensionskassenguthaben haben soll, wenn sie wegen der Kinder nicht arbeitet - im
Maximum so lange, bis das jüngste Kind erwachsen ist. Der Rat mochte dieser
Argumentation nicht folgen und bestimmte, dass nur das während der Ehe angesparte
Pensionskassenguthaben hälftig aufzuteilen ist. Verdient ein ex-Mann plötzlich mehr als
vor der Scheidung, während die ex-Frau mit den Alimenten nicht auskommt, so sollte
sie nach Meinung von Bundes- und Ständerat mehr verlangen können, allerdings nur in
den ersten fünf Jahren nach der Scheidung. Die Mehrheit der Kommission wollte diese
Frist streichen. Eine Minderheit wollte noch weiter gehen: Frauen sollten auch dann
mehr verlangen können, wenn es ihnen plötzlich finanziell schlechter geht, der Mann
aber nicht mehr verdient. In diesem Punkt setzte sich die Auffassung von Bundesrat
und Ständerat durch.

Ausgerechnet bei der Frage der Mediation gingen die Emotionen hoch. Nach dem
Ständerat lehnte auch der Nationalrat die Pflicht der Kantone zur Schaffung von
Vermittlungsstellen in Scheidungsangelegenheiten ab. Den Mediatorinnen und
Mediatoren fehle es zumeist am notwendigen juristischen Wissen, was sich leicht zum
Nachteil der Schwächeren - und meist seien dies die Frauen - auswirken könne, befand
Nabholz (fdp, ZH). Ganz anderer Meinung war Dormann (cvp, LU). Für sie bedeutete die
Mediation das zweite Standbein des neuen Scheidungsrechtes. Es sei ein Angebot
gerade auch für Personen mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten. Zusammen
mit Bundesrat Koller musste sie sich jedoch geschlagen geben.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Diskussionslos nahm der Nationalrat eine Motion des Ständerates an, welche den
Bundesrat beauftragt, im Hinblick auf das Inkrafttretens des neuen Scheidungsrechts
eine Broschüre über Eheschliessung und Eherecht zu verfassen. Diese soll den
Heiratswilligen bei ihrer Anmeldung auf dem Zivilstandsamt unentgeltlich abgegeben
werden. 28

MOTION
DATUM: 17.12.1997
MARIANNE BENTELI

In der Märzsession behandelte der Ständerat die rund 40 Differenzen, die der
Nationalrat geschaffen hatte. In zwei wesentlichen Punkten bestätigte er dabei seinen
ursprünglichen Entscheid. Mit ausdrücklicher Zustimmung von Bundesrat Koller hielt er
daran fest, dass ein Ehegatte erst dann auf Scheidung klagen kann, wenn das Paar
mindestens fünf Jahre getrennt gelebt hat. Der Nationalrat hatte diese Wartefrist auf
drei Jahre verkürzt. Kommissionssprecher Küchler (cvp, OW) erinnerte daran, dass fünf
Jahre schon einen grossen Fortschritt gegenüber der bisherigen bundesgerichtlichen
Praxis von 15 Jahren darstellen. Koller fügte hinzu, dass die Schweiz bei einer
Verkürzung der Wartefrist auf drei Jahre das scheidungsfreundlichste Recht in ganz
Europa hätte und im Gegenzug automatisch eine Härteklausel notwendig würde.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.1998
MARIANNE BENTELI

Die kleine Kammer beharrte gegen den Willen von Bundesrat und Nationalrat bei den
Bestimmungen über die Eheschliessung darauf, das bis anhin geltende Verbot der
kirchlichen Trauung vor der zivilrechtlichen aus dem geltenden Recht zu kippen. Mit
20 zu 16 Stimmen setzte sich das von Rhinow (fdp, BL) und Schmid (cvp, AI) ins Feld
geführte Argument durch, dass diese Bestimmung ein Relikt aus dem Kulturkampf sei
und zudem Anwendungsprobleme in der Praxis stelle. Danioth (cvp, UR) und Koller
plädierten vergeblich dafür, aus Gründen des Sozial- und Rechtsschutzes und
angesichts der starken Unterstützung in der Vernehmlassung am Primat der Ziviltrauung
festzuhalten. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.1998
MARIANNE BENTELI

Angesichts der Entschlossenheit des Nationalrates beantragte die Kommission des
Ständerates dem Plenum in beiden Punkten Zustimmung zur Volkskammer. Im Fall des
Verbots der kirchlichen vor der zivilrechtlichen Trauung erfolgte dies diskussionslos.
Bei der Trennungszeit setzte eine Minderheit mit 18 zu14 Stimmen durch, dass im Sinn
eines Kompromisses eine vierjährige Frist festgeschrieben wurde. Unter Hinweis auf
den knappen Entscheid in der grossen Kammer plädierte auch Bundesrat Koller für
diesen, wie er meinte, vernünftigen Mittelweg. Der Nationalrat schloss sich mit 101 zu 32
Stimmen der vierjährigen Trennungszeit an. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.1998
MARIANNE BENTELI

Zum beinahen Stolperstein der Vorlage wurde schliesslich eine letzte Differenz bei
einer Bestimmung, die in den Debatten an und für sich wenig zu reden gegeben hatte,
die aber dennoch unbereinigt von einem Rat zum anderen geschoben worden war. Es
ging um die Frage, ob die Konventionalscheidung ausgesprochen werden kann, wenn
die Nebenfolgen noch nicht abschliessend geklärt sind. Der Ständerat wollte mit der
möglichen zeitlichen Staffelung unsäglich langen Scheidungsverhandlungen den Wind
aus den Segeln nehmen. Der Nationalrat beharrte darauf, dass zwischen Scheidung und
Regelung der Nebenfolgen ein Junktim besteht. In dieser Frage kam die
Einigungskonferenz zum Zuge, welche Zustimmung zum Nationalrat beantragte. Beide
Kammern akzeptierten diesen Entscheid, worauf die Vorlage definitiv verabschiedet
werden konnte. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

In zweiter Lesung hielt der Nationalrat in diesen beiden zentralen Punkten ebenso
hartnäckig fest wie vor ihm der Ständerat. Dem Verbot der kirchlichen vor der zivilen
Trauung wurde diskussionslos zugestimmt. Bei der Dauer der Trennung, wenn eine
einvernehmliche Scheidung nicht möglich ist, standen sich ein Mehrheitsantrag auf
Festhalten und ein Minderheitsantrag Thanei (sp, ZH) auf Zustimmung zum Ständerat
entgegen. Die Sprecherin der Kommission wies darauf hin, dass ein Drittel aller
Ehescheidungsklagen nach einer sehr kurzen Ehedauer (zwischen null und fünf Jahren)
eingereicht werde, weshalb bei einer strittigen Scheidung eine fünfjährige
Trennungszeit als Voraussetzung unverhältnismässig lang erscheine; zudem sei
anzunehmen, dass dort, wo kein Ehewille mehr bestehe, dieser sich auch nach längerer
Trennungszeit nicht mehr einstelle. Dem hielt Thanei entgegen, dass sich in der
Vernehmlassung sämtliche Frauenorganisationen für die fünfjährige Trennung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.07.1998
MARIANNE BENTELI
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ausgesprochen hätten. Als mögliche Gründe für die Verweigerung einer Scheidung und
den nötigen Schutz dieser Haltung zumindest während einer gewissen Zeit erwähnte sie
wirtschaftliche oder persönlich bedingte Zukunftsängste, religiöse oder
fremdenpolizeiliche Bedenken. Die grosse Kammer beschloss mit 69 zu 62 Stimmen
Festhalten an ihrem ersten Entscheid. 32

Gegen das revidierte Scheidungsrecht wurde das Referendum ergriffen. Das Komitee
”Pro Ehe und Familie”, dem vor allem Mitglieder der Katholischen Volkspartei Schweiz
angehören, begründete seinen Schritt damit, dass das neue Gesetz einen Angriff auf
den Kern von Familie und Ehe darstelle. Ihm schloss sich, wenn auch aus ganz anderen
Gründen, eine ”Trägerschaft Scheidungsrecht nein” an, die sich vornehmlich aus der
”Interessengemeinschaft geschiedener und getrennter Männer” rekrutierte: diese
Gruppierung hatte sich vehement dafür eingesetzt, dass das gemeinsame Sorgerecht
für die Kinder zur Regel werde und sah sich nun in ihren Erwartungen entäuscht. Trotz
ihrer recht unterschiedlichen Standpunkte schlossen sich die beiden Trägerschaften
Ende August zusammen; Rückhalt fanden sie bei der EDU und dem Neuen Rütlibund.
Anfangs Oktober gab das Komitee die Unterschriftensammlung mangels Unterstützung
auf. Da die Situation nun geklärt war, beschloss der Bundesrat, das neue Gesetz auf den
1.1.2000 in Kraft zu setzen. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

Das revidierte Eherecht, das auf Anfang 1988 in Kraft gesetzt wurde, hatte die
Gleichstellung von Frau und Mann zum Ziel. Ganz konnte dieses Anliegen damals jedoch
nicht umgesetzt werden; zu emotional verlief die Auseinandersetzung und zu gross war
die Angst vor der traditionalistisch-konservativen Gegnerschaft und dem von ihr
angekündigten Referendum. So wurden schliesslich Kompromisse beim Familiennamen
und beim Bürgerrecht hingenommen. Das einzige Zugeständnis war für die Frauen,
dass sie ihren Familiennamen beibehalten und jenem des Ehemannes voranstellen
dürfen; die Kinder erhalten aber ausnahmslos den Familiennamen und das Bürgerrecht
des Vaters. In der Zwischenzeit stiess diese Ungleichbehandlung der Geschlechter auf
zunehmende Kritik und wurde sogar vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gerügt. Dieser Umstand hatte (allerdings vorab aus formaljuristischen
Gründen) die inzwischen aus dem Parlament ausgeschiedene Nationalrätin und
Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD) bewogen, eine parlamentarische Initiative mit der
Forderung einzureichen, die Bestimmungen des ZGB seien so zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.

Der Nationalrat hatte die Initiative nach deren grundsätzlicher Gutheissung seiner
Rechtskommission zur vertieften Ausarbeitung zugewiesen. Diese legte 1997 ihre
Vorschläge vor. Danach sollen im Regelfall beide Ehegatten ihren Namen weiterführen
und sich nur für die Kinder auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen. Wenn
beide den gleichen Namen tragen möchten, können sie entweder jenen des Mannes
oder jenen der Frau wählen. Der mit dem neuen Eherecht eingeführte Doppelname
ohne Bindestrich hat in diesem Konzept keinen Platz mehr. Die Kommission ging sogar
noch einen Schritt weiter als die Initiantin und merzte auch beim Kantons- und
Gemeindebürgerrecht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau aus: Die Heirat soll
künftig keine Auswirkungen mehr auf das Bürgerrecht haben, und die Kinder sollen das
Bürgerrecht jenes Elternteils erhalten, dessen Namen sie tragen. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung dieser Vorschläge, mochte sich
jedoch mit dem Verzicht auf den Doppelnamen nicht einverstanden erklären. Als
Begründung führte er an, der Doppelname habe sich in der Praxis bewährt;
insbesondere entspreche er dem Bedürfnis, die Namenskontinuität und damit die
Persönlichkeitsrechte der Frauen zu wahren, gleichzeitig aber die Verbundenheit der
Eheleute untereinander und mit ihren Kindern im Namen auszudrücken. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI
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In der Augustsession brauchte der Nationalrat nur gerade zwei Stunden, um sich voll
und ganz der Linie seiner Kommission anzuschliessen. Die Beibehaltung des bisherigen
Namens wird – vorausgesetzt, dass der Ständerat ebenfalls zustimmt – zum Normalfall,
denn jede Lösung in Richtung eines gemeinsamen Familiennamens bedürfte neu einer
Erklärung vor dem Standesamt. Die Doppelnamen werden wieder abgeschafft. Beim
Familiennamen der Kinder müssen sich die Eltern auf den einen oder anderen Namen
einigen. Heiraten Eltern erst, nachdem ihre gemeinsamen Kinder das 14. Altersjahr
erreicht haben, so können die Jugendlichen den Familiennamen selber wählen. Diese
Bestimmung war für CVP-Fraktionschef Maitre (GE) Anlass, noch einmal von einem
absurden Gesetz zu sprechen, welches das Zivilstandsregister zu einem
„Selbstbedienungsladen“ verkommen lasse. Trotz Gegenstimmen aus der CVP wurde die
ZGB-Änderung sowohl beim Familiennamen als auch beim Bürgerrecht mit 92 zu 24
Stimmen deutlich angenommen. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.1999
MARIANNE BENTELI

Im Berichtsjahr wurden mit 10 511 Scheidungen nur halb so viele Ehen aufgelöst wie im
Rekordjahr 1999 (20 809). Laut BFS war dafür nicht eine Verhaltensänderung, sondern
das neue Scheidungsrecht verantwortlich. Dessen Inkrafttreten auf Anfang 2000 hat bei
den Gerichten zu einer Verlängerung der Prozessdauer geführt, weshalb erst wenige
Scheidungen nach neuem Recht durchgeführt wurden. Nach altem Recht hängige
Scheidungen waren im Vorjahr von den Richtern im Eilzugstempo durchgezogen
worden, um für 2000 möglichst reinen Tisch zu machen; der Höchststand von 1999 war
zu 70% auf Scheidungen in den Monaten November und Dezember zurückzuführen. 37

BERICHT
DATUM: 17.05.2000
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat übernahm weitgehend die Vorschläge des Nationalrates zur
Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht. In einem
wichtigen Punkt folgte er allerdings dem Bundesrat. Einstimmig beschloss er,
Doppelnamen weiter zuzulassen, um die Einheit der Familie zu unterstreichen. Zudem
nahm er gegenüber dem Nationalrat eine Änderung beim Familiennamen der Kinder
unverheirateter Paare vor. Diese sollen grundsätzlich den Namen der Mutter tragen; bei
gemeinsam wahrgenommenem Sorgerecht sollen die Eltern auch den Namen des Vaters
wählen dürfen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Ein Jahr nach Inkraftsetzung des neuen Scheidungsrechts breitete sich auf weiter
Front Ernüchterung aus. Hauptpunkte der Kritik aus Anwalts- und Richterkreisen waren
die Wartefrist von 60 Tagen nach der ersten Anhörung vor Gericht, die vierjährige
Trennungszeit, wenn einer der Partner die Scheidung verweigert, sowie die Aufteilung
des BVG-Rentenkapitals, die nach Ansicht von Fachleuten zu wenig klar geregelt ist. Mit
einem Postulat verlangte der Freiburger SP-Nationalrat Jutzet vom Bundesrat eine
rasche Revision der strittigen Punkte. Die Landesregierung vertrat zwar die Ansicht,
jedes neue Gesetz leide unter Anlaufschwierigkeiten, die sich oft im Lauf der Zeit
legten, erklärte sich aber bereit, das neue Recht umgehend einer vertieften Prüfung zu
unterziehen. 39

MOTION
DATUM: 20.03.2001
MARIANNE BENTELI

Die Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht erlitt
in der Schlussabstimmung der Räte eine nicht vorhergesehene Totalniederlage; damit
wurde eine Vorlage verworfen, die das Parlament selber erarbeitet und insgesamt
fünfmal grundsätzlich gutgeheissen hatte. In der Differenzbereinigung schwenkte der
Nationalrat auf die Linie von Bundes- und Ständerat ein, welche die Doppelnamen als
Zeichen der Einheit der Familie weiter zulassen wollten, beschloss aber, dass bei
Uneinigkeit der Eltern über den Familiennamen die Vormundschaftsbehörde
entscheiden sollte. Diese als verwirrlich und etatistisch kritisierte Lösung fand
schliesslich keine Mehrheiten mehr. Angeführt von der CVP, welche das neue
Namensrecht als Frontalangriff auf die Familie einstufte, bodigte der Ständerat die
Gesetzesänderung diskussionslos mit 25 zu 16 Stimmen, der Nationalrat, dem die
Angelegenheit immerhin ein paar kurze Erklärungen wert war, mit 97 zu 77 Stimmen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI
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Der Bundesrat war bereit, zwei Motionen Janiak (sp, BL) entgegenzunehmen, die ihn
beauftragen, das Eheverbot für Stiefverhältnisse aufzuheben, und das Verfahren der
Scheidung bei Teileinigung bundesrechtlich zu regeln, worauf sie der Nationalrat
überwies. Eine weitere Motion Janiak, die forderte, die Regelung, wonach die
Scheidung einer Ehe aus Gründen der Unzumutbarkeit vor Ablauf der vierjährigen Frist
verlangt werden kann, sei durch die Aufführung von schwerwiegenden Gründen zu
konkretisieren und zu präzisieren, wurde auf Antrag des Bundesrates nur als Postulat
angenommen. 41

MOTION
DATUM: 21.06.2002
MARIANNE BENTELI

Mit 131 zu 18 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Nabholz
(fdp, ZH) Folge, welche verlangt, die im neuen Scheidungsrecht für nicht
einvernehmliche Scheidungen geforderte Trennungszeit von vier auf zwei Jahre zu
reduzieren. Fachleute (Richter und Anwälte) hatten seit Inkrafttreten des neuen
Gesetzes (1.1.2000) wiederholt kritisiert, die lange Trennungszeit werde vom
scheidungsunwilligen Partner (meistens der Frau) oft dazu missbraucht, Zugeständnisse
in den Bereichen Finanzen und Kinder abzunötigen. Die vierjährige Trennungsfrist
könne zudem auch zur Umgehung ausländerrechtlicher Bestimmungen dienen. Das
Anliegen der Initiative wurde zur Erarbeitung einer konkreten Vorlage an die
Rechtskommission des Nationalrates überwiesen. Eine Minderheitsmotion Thanei (sp,
ZH), die eine Differenzierung der Trennungsfristen nach Ehedauer verlangte, da für
Frauen mit Kindern eine längere Frist bis zur Scheidung einen besseren Schutz biete,
wurde mit 125 zu 21 Stimmen abgelehnt. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2002
MARIANNE BENTELI

Der Zürcher Kantonsrat stimmte einem Gesetz über die Registrierung
gleichgeschlechtlicher Paare zu. Die Lösung bringt den betroffenen Personen
wesentliche Verbesserungen im Sozialversicherungs- und Erbschaftsrecht, auferlegt
ihnen aber durch eine Unterstützungpflicht auch Aufgaben. Gegen das Gesetz wurde
von evangelikalen Kreisen das Referendum ergriffen, doch wurde es in der
Volksabstimmung mit 62,7% Ja-Stimmen deutlich gutgeheissen . Das Walliser Parlament
lehnte ein Gesetz zur Gleichstellung homosexueller Paare ab. Es folgte dem Argument,
der Schutz der Familie dürfe nicht abgeschwächt werden; eine kantonale Regelung
dränge sich ohnehin nicht auf, weil eine eidgenössische Lösung weit fortgeschritten
sei. 43

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.12.2002
MARIANNE BENTELI

Einstimmig und im Einvernehmen mit dem Bundesrat hiess der Nationalrat die in
Umsetzung einer parlamentarischen Initiative vorgenommene Änderung des
Zivilgesetzbuches gut, welche die Trennungszeit im Fall einer nicht einvernehmlichen
Scheidung von vier auf zwei Jahre reduziert. Die längere Trennungszeit war
ursprünglich zum Schutz von Frauen mit Kindern in die Revision des Eheschliessungs-
und Scheidungsrechts aufgenommen worden, die 2001 in Kraft trat. In der Praxis hatte
sich aber immer wieder gezeigt, dass dies oft zu unhaltbaren Zuständen führte und
nicht selten auch zur „Erpressung“ des Scheidungswilligen durch den Ehepartner, der
sich einer Scheidung widersetzt. Der Ständerat stimmte oppositionslos zu. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2003
MARIANNE BENTELI

Nach dem Nationalrat im Vorjahr hiess auch der Ständerat oppositionslos eine Motion
aus der grossen Kammer gut, die verlangt, das Eheverbot für Stiefverhältnisse sei
aufzuheben. 45

MOTION
DATUM: 02.10.2003
MARIANNE BENTELI

Das revidierte Scheidungsrecht erreicht die gleichstellungspolitischen Ziele und
insbesondere den Vorsorgeausgleich kaum. Zu diesem Befund kam eine Untersuchung
des Schweizerischen Nationalfonds. Gemäss Gesetz müssen Mann und Frau bei einer
Scheidung ihre zweite Säule hälftig miteinander teilen. Dazu komme es aber in den
wenigsten Fällen, schrieben die beiden Autorinnen der Studie. Nur bei jeder zweiten
Scheidung würden die Vorsorgeguthaben überhaupt aufgeteilt; eine hälftige Teilung
finde jedoch nur in knapp 10% dieser Fälle statt, wobei in erster Linie die Männer
profitierten. Sehr viele Frauen verzichten offenbar von sich aus auf die Teilung.
Befragungen von Richtern und Anwälten zeigten, dass das Gesetz nicht als zwingende
Vorschrift interpretiert wird, sondern als im Rahmen der Scheidungskonvention
verhandelbar. 46

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 04.02.2004
MARIANNE BENTELI
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Bei der Beratung des Partnerschaftsgesetzes (siehe unten) wurde im Ständerat bei den
Änderungen bisherigen Rechts und auf Antrag der Rechtskommission eine von beiden
Räten gutgeheissene Motion von Nationalrat Janiak (sp, BL) umgesetzt, die eine
Aufhebung des Eheverbots für Stiefverhältnisse im ZGB verlangte, da sonst eine
Ungleichbehandlung entstanden wäre, weil im neuen Partnerschaftsgesetz
Stiefverhältnisse nicht ausgeschlossen sind. Leumann (fdp, ZH) beantragte, die
Bestimmung hier zu streichen, um die Vorlage angesichts des drohenden Referendums
nicht zu überladen, unterlag aber mit 16 zu 11 Stimmen. Der Nationalrat stimmte
diskussionslos zu. 47

MOTION
DATUM: 03.06.2004
MARIANNE BENTELI

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,
da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI

Gemäss einem Bundesgerichtsurteil müssen Richterinnen und Richter
Scheidungskinder ab dem Alter von sechs Jahren anhören. 49

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 29.07.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat lehnte eine im Vorjahr von der grossen Kammer gutgeheissene Motion
der SPK-NR ab, welche den Bundesrat beauftragen wollte, Vorschläge zur
Harmonisierung der Gesetzgebung betreffend Alimentenbevorschussung und -inkasso
auszuarbeiten, um die enormen Unterschiede zwischen den Kantonen auszugleichen.
Der Bundesrat hatte sich gegen den Vorstoss ausgesprochen, weil er die kantonale
Gesetzgebung nicht konkurrenzieren wollte. 50

MOTION
DATUM: 10.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Nach ausführlicher Diskussion überwies der Nationalrat mit 136:44 Stimmen gegen den
Widerstand eines Teils der Linken ein Postulat Wehrli (cvp, SZ), welches verlangt, dass
unverheiratete und geschiedene Eltern in der Regel das gemeinsame elterliche
Sorgerecht für die Kinder erhalten sollen, auch wenn ein Elternteil nicht damit
einverstanden ist. Gemäss geltender Praxis erhält bei einer Trennung meistens die
Mutter das Sorgerecht zugesprochen, was laut Wehrli Männer bevorteile, die sich vor
der Verantwortung für ihre Kinder drücken und die schlechte Beitragszahler sind. Einige
SP- und grüne Nationalrätinnen und Nationalräte hatten gefordert, nicht nur von der
elterlichen Sorge als Recht zu sprechen, sondern als verbindliche Pflicht, welche auf
beide Elternteile gleich zu verteilen sei. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2005
MAGDALENA BERNATH

2004 hatte eine Nationalfondsstudie festgestellt, dass Frauen beim Aufteilen der
Pensionskassengelder nach der Scheidung meist den Kürzeren ziehen. Eine Studie des
Bundesamts für Justiz machte später weitere Mängel aus – etwa beim Kinderschutz.
Zwei Mitglieder der SP-Fraktion im Nationalrat (Thanei, ZH und Sommaruga, GE) hatten
daraufhin zwei parlamentarische Initiativen eingereicht, die eine Änderung des ZGB in
dem Sinn verlangten, dass im Scheidungsfall im Bereich der beruflichen Vorsorge eine
effektive Gleichbehandlung erreicht wird. Der vorberatenden Kommission gingen die
ausformulierten Begehren zu weit, weshalb sie dem Plenum Ablehnung der beiden
Initiativen beantragte. Sie deponierte aber eine Motion, welche den Bundesrat

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2006
MARIANNE BENTELI
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beauftragt, den Reformbedarf im Bereich des Vorsorgeausgleiches und der
Kinderbelange abzuklären und dem Parlament die erforderlichen Revisionsvorschläge
zu unterbreiten. Der Bundesrat erklärte sich bereit, die Motion entgegenzunehmen.
Obwohl das heutige Scheidungsrecht erst seit Januar 2000 in Kraft sei, bestehe in
einigen Bereichen Handlungsbedarf. Vor allem beim gemeinsamen Sorgerecht für
Kinder gebe es ernste Fragen zu lösen. Heute könne dieses praktisch nur erteilt werden,
wenn beide Eltern zustimmten. Auch beim Vorsorgeausgleich gebe es Probleme. Dass
die Pensionskassengelder hälftig aufgeteilt werden müssen, sei zwar unbestritten. Doch
Schwierigkeiten gebe es beispielsweise beim Berechnungszeitpunkt und bei
internationalen Scheidungen. Der Bundesrat warnte aber auch vor zu grossen
Erwartungen. Gerade das Sorgerecht wecke bei den Betroffenen grosse Emotionen,
und der Gesetzgeber könne kaum je allen Erwartungen gerecht werden. Die
parlamentarischen Initiativen wurden klar abgelehnt, die Motion stillschweigend
angenommen. Der Ständerat stimmte ebenfalls diskussionslos zu. 52

Reicht nach einer Scheidung oder Trennung das Einkommen nicht für zwei Haushalte,
sind doppelt so viele Frauen von Armut betroffen wie Männer. Die Eidgenössische
Kommission für Frauenfragen (EKF) legte dazu eine Studie vor und forderte
Massnahmen für eine geschlechtergerechte Aufteilung der wirtschaftlichen Folgen von
Trennung und Scheidung. Grund für das hohe Armutsrisiko geschiedener Frauen ist
unter anderem die gängige Rechtspraxis, wonach der unterhaltspflichtigen Person –
aufgrund der traditionellen Rollenverteilung nach wie vor meist der Mann – nicht ins
Existenzminimum eingegriffen wird. Um die festgestellten Benachteiligungen und
Rechtsungleichheiten zu beseitigen, empfiehlt die EKF eine Reihe von Massnahmen,
unter anderem ein nationales Rahmengesetz für die Sozialhilfe. 53

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.06.2007
MARIANNE BENTELI

Abgelehnt hat die grosse Kammer dagegen eine parlamentarische Initiative Hofmann
(sp, AG), welche verlangte, den Pflichtteil der Nachkommen künftig ungeachtet des
Zivilstandes des versterbenden Elternteils zu berechnen. Ebenfalls verworfen wurde
eine parlamentarische Initiative Thanei (sp, ZH). Mit dieser sollte erreicht werden, dass
in Scheidungsfällen, wo das Familieneinkommen nicht für die Deckung der Bedürfnisse
zweier Haushalte ausreicht, der Fehlbetrag nicht einseitig der unterhaltsberechtigten
Partei aufgebürdet, sondern gleichmässig auf beide Parteien verteilt werden würde. Da
die Fürsorgegelder, die zur Deckung des Defizits ausgerichtet werden, zurückzuzahlen
sind, sobald die betroffenen Personen über mehr Mittel verfügen, wird der
unterhaltsberechtigte Lebenspartner nach geltendem Recht benachteiligt. Wenn er
sich wirtschaftlich erholt, muss er nämlich die gesamten Fürsorgeleistungen
zurückerstatten, während der andere Partner befreit ist. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat hiess der Nationalrat im Berichtsjahr eine Motion
Humbel-Näf (cvp, AG) gut, gemäss der im Scheidungsfall obligatorische und
überobligatorische Altersguthaben der Pensionskasse je im gleichen Verhältnis
aufgeteilt werden sollen. Bislang wird der zu übertragende Teil der Austrittsleistung so
weit als möglich dem überobligatorischen Altersguthaben entnommen. Dies hat zur
Folge, dass die Rente desjenigen Partners, der die Austrittsleistung übertragen
bekommt, geringer ausfallen wird, da sowohl der Umwandlungssatz als auch die
Mindestverzinsung im überobligatorischen Bereich tiefer sind als im obligatorischen.  55

MOTION
DATUM: 20.03.2009
ANDREA MOSIMANN

Der Bundesrat schickte im Januar eine Vorlage in die Vernehmlassung, mit der das
gemeinsame Sorgerecht sowohl für geschiedene als auch für unverheiratete Eltern zum
Regelfall werden sollte. Der Entwurf sieht ferner die Möglichkeit vor, den
obhutsberechtigten Elternteil zu bestrafen, wenn er das Besuchsrecht des anderen
verhindert oder erschwert. Die Revision geht auf ein Postulat Wehrli (cvp, SZ) zurück,
welches der Nationalrat im Herbst 2005 überwiesen hat.
Während die Vorschläge des Bundesrats von den grossen Parteien grundsätzlich
begrüsst wurden, äusserte sich die Vernehmlassungskommission des Schweizerischen
Anwaltsverbands kritisch zu den geplanten Änderungen. Sie bedauerte, dass nicht das
Kindeswohl, sondern die rechtliche Gleichstellung von Vater und Mutter zum primären
Ziel der Vorlage erklärt wurde und plädierte dafür, die Richter ausdrücklich zu
verpflichten, in jedem Scheidungsfall eine Prüfung des Kindeswohls vorzunehmen und
anhand eines Kriterienkatalogs über die elterliche Sorge zu entscheiden.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2009
ANDREA MOSIMANN
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Die gemeinsame elterliche Gewalt unverheirateter Paare lehnte eine Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer ab, daher beschloss der Bundesrat seinen
Gesetzesvorschlag entsprechend zu überarbeiten. Bei ledigen Eltern soll das Sorgerecht
wie bisher einzig der Mutter zustehen. Zum gemeinsamen Sorgerecht kommt es nur,
wenn sich die Mutter mit dem Sorgerecht des Vaters einverstanden erklärt oder wenn
das Gericht auf Klage des Vaters hin so entscheidet.
Die zweimonatige Bedenkzeit bei Scheidungen auf gemeinsames Begehren wird
aufgehoben. Damit es nicht zu übereilten Scheidungen kommt, haben die Gerichte
künftig die Möglichkeit, die Ehegatten gemeinsam und getrennt und in mehreren
Sitzungen anzuhören. Die entsprechenden Änderungen des Zivilgesetzbuches, welche
auf eine parlamentarische Initiative Jutzet (sp, FR) zurückgehen, wurden vom Parlament
im Berichtsjahr verabschiedet. Der Nationalrat stimmte dem Entwurf seiner
Rechtskommission in der Frühjahrssession mit 142 zu 16 Stimmen zu. Gegen die
Anpassung wehrte sich eine links-grüne Minderheit unter Anführung von Anita Thanei
(sp, ZH); sie fand allerdings nicht einmal in den eigenen Reihen eine Mehrheit. Der
Ständerat behandelte das Geschäft in der Herbstsession. Er trat ohne Gegenantrag auf
die Vorlage ein und hiess sie in der Gesamtabstimmung ohne Gegenstimme bei 3
Enthaltungen gut. Dabei schuf er minimale Differenzen zur Fassung der grossen
Kammer, welche diese noch in der gleichen Session diskussionslos bereinigte. In der
Schlussabstimmung wurde die Vorlage von beiden Räten klar angenommen. 56

In der Frühjahrssession unterbreitete die Rechtskommission des Nationalrats dem
Plenum einen Entwurf für ein neues Namensrecht. Die Vorschläge gingen auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurück und hätten es den
Brautleuten freigestellt, den Ledignamen der Frau oder des Mannes als gemeinsamen
Familiennamen zu bestimmen. Vorgesehen war ausserdem, dass Eltern bei der Heirat
entscheiden, welchen Namen die Kinder tragen. Die Vorlage erntete im Rat heftige
Kritik und wurde schliesslich mit 99 zu 92 Stimmen an die Kommission zurückgewiesen.
Während die Linken den Vorschlag geschlossen unterstützten, erachteten ihn die SVP
sowie Teile von CVP und FDP als zu komplex. Einige erblickten in ihm sogar eine
Bedrohung der traditionellen Familie. Mit dem überarbeiteten Entwurf der Kommission,
den der Nationalrat in der Wintersession verabschiedete, wird lediglich die Zulässigkeit
von Doppelnamen für Männer von der Verordnungs- auf die Gesetzesstufe gehoben.
Die entsprechenden Bestimmungen waren vom Bundesrat in die Zivilstandsverordnung
aufgenommen worden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
einem Urteil entschieden hatte, dass auch Männer – entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen für die Frauen – Doppelnamen ohne Bindestrich tragen dürfen. 57

ANDERES
DATUM: 10.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Dezember schickte der Bundesrat eine Änderung des Vorsorgeausgleichs bei
Scheidungen in die Vernehmlassung. Durch die Revision des Zivilgesetzbuches, des
Freizügigkeitsgesetzes und des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge soll namentlich die Absicherung von Ehepaaren
verbessert werden, die sich erst nach dem Eintritt des Vorsorgefalls scheiden lassen. 58

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Die vom Bundesrat 2009 vorgeschlagene Änderung des Vorsorgeausgleichs bei
Scheidungen war in der Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst worden und die
Regierung beauftragte daher im Oktober das Justiz- und Polizeidepartement mit der
Ausarbeitung der Botschaft zu einer Gesetzesänderung. Nach geltendem Recht werden
die Vorsorgegelder bei einer Scheidung vor der Pensionierung hälftig geteilt. Wenn die
Scheidung erst nach Eintritt des Vorsorgefalls erfolgt, müssen sich die Ehepartner mit
einer Entschädigung begnügen, die mit dem Tod des zur Leistung verpflichteten
wegfällt. Neu sollen bei einer Scheidung die Pensionskassengelder immer hälftig geteilt
werden. 59

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.10.2010
ANDREA MOSIMANN

Als Zweitrat überwies der Ständerat in der Wintersession eine Motion Humbel-Näf(cvp,
AG). Der Bundesrat wird damit beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu
schaffen, dass im Scheidungsfall obligatorische und überobligatorische
Altersguthaben je im gleichen Verhältnis aufgeteilt werden. 60

MOTION
DATUM: 02.12.2010
ANDREA MOSIMANN
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Der Bundesrat möchte Zwangsehen effektiver bekämpfen und präsentierte daher im
Februar seine Botschaft zum Bundesgesetz über Massnahmen gegen Zwangsheiraten.
Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor, das Strafgesetzbuch um einen
eigenständigen Tatbestand zu ergänzen, so dass Zwangsehen konsequent bestraft
werden können. 61

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.02.2011
ANITA KÄPPELI

Die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur Neuregelung des
ehelichen Namensrechts stand im Berichtsjahr im Ständerat zur Debatte. Das Vorhaben
hatte zum Ziel, die Gleichstellung der Ehegatten zu gewährleisten. Zudem sollte die
Wahl des Familiennamens für die Kinder den Eltern überlassen werden; eine gesetzliche
Regelung sollte nur bei Uneinigkeit zum Tragen kommen. Der Nationalrat hatte die
parlamentarische Initiative bereits 2009 behandelt und mit einer Rückweisung an die
RK-NR auf eine umfassende Neuregelung des Namensrechts verzichtet. Die RK-SR
entschied jedoch, den ersten, umfassenden Entwurf der RK-NR zu beraten. Der
Ständerat beschloss im Juni ohne Gegenstimme, auf die Vorlage einzutreten. Die RK-SR
brachte verschiedene Anträge ein, welchen der Rat geschlossen folgte. Der Ständerat
sprach sich dafür aus, dass beide Ehegatten ihren jeweiligen Namen behalten können.
Falls gewünscht, könnten sie aber auch einen gemeinsamen Familiennamen wählen –
denjenigen der Frau oder des Mannes. Für die Kinder soll ein Familienname von den
Brautleuten gewählt werden, der bis ein Jahr nach der Geburt des ersten Kindes noch
geändert werden könnte. Im Gegensatz zum Nationalrat war die Beratung in der kleinen
Kammer von grosser Einigkeit und Sachlichkeit geprägt. Der Ständerat nahm den
Entwurf mit 38 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Dieser ständerätliche Entwurf ging
im Herbst zurück an den Nationalrat, wo wiederum eine ausführliche Debatte stattfand.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, am nationalrätlichen Minimalentwurf
festzuhalten, weil ein gemeinsamer Familienname die Identität festige und der
progressive Entwurf des Ständerates einer ‚à la carte‘-Namenslösung gleichkomme.
Gefordert wurde zudem in zwei Minderheitsanträgen eine Regelung im Falle von
Uneinigkeit: Familien sollten bei Dissens über den Familiennamen ihren Kindern
zwingend den Namen des Bräutigams geben müssen. Sämtliche Minderheitsanträge
wurden jedoch von einer Mitte-Links Mehrheit abgelehnt. In der Schlussabstimmung
wurde die neue Gesetzgebung im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen und im Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen angenommen. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

Der Nationalrat schrieb in der Herbstsession eine parlamentarische Initiative Hubmann
(sp, ZH) zur Änderung der Rentenzahlungen nach Eintritt eines Vorsorgefalls für
Geschiedene ab. Dieser Entscheid erfolgte auf Anraten der nationalrätlichen
Rechtskommission, welche zu bedenken gab, dass der Bundesrat bereits einen
Vorentwurf zur Anpassung des Gesetzes in die Vernehmlassung gegeben habe und
dieser danach vom EJPD angepasst und voraussichtlich 2012 dem Bundesrat
unterbreitet werden würde. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

Im Januar kommunizierte das Justiz- und Polizeidepartement, dass sich die Revision
des Gesetzes über das Sorgerecht im Scheidungsfall um ein Jahr verzögere. Grund
dafür war das Konfliktpotential der Vorlage, welches während der Vernehmlassung
sichtbar wurde. Nebst Fragen des Sorgerechts, wo sich insbesondere
Väterorganisationen für eine ausgeglichenere Lösung einsetzten, wurden auch
unterhaltsrechtliche Aspekte kontrovers diskutiert und von Frauenorganisationen und
juristischen Verbänden kritisiert. Auf Einladung von Bundesrätin Sommaruga
diskutierten im April an einem Runden Tisch Vertreter von Mütter- und
Väterorganisationen über die geplante Vorlage. Aufgrund der grossen Kontroversen um
die Verknüpfung der Sorgerechts- und Unterhaltsfragen beschloss der Bundesrat im
Mai, die beiden Probleme unabhängig voneinander zu behandeln. Daraufhin beriet der
Nationalrat im September eine Motion seiner Kommission für Rechtsfragen mit der
Forderung nach einem gemeinsamen Sorgerecht als Regel im Scheidungsfall. Zudem
sah die Vorlage in einem zweiten Schritt eine Revision des Unterhalts- und
Betreuungsrechts von Eltern vor, die nicht oder nicht mehr in einem Eheverhältnis
leben. Der Nationalrat folgte seiner Kommission und überwies die Motion an den
Ständerat, welcher sie ebenfalls annahm. 64

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2011
ANITA KÄPPELI
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In der Wintersession behandelte der Nationalrat ein Postulat der BDP-Fraktion, welches
vom Bundesrat Lösungsvorschläge zur künftigen zivilstandsunabhängigen Bemessung
von Renten und Steuern forderte. Konkret solle die Landesregierung damit die
Gleichbehandlung von unverheirateten Paaren mit Ehepaaren sowohl im Steuerbereich
als auch bei der der 1. und 2. Säule und den Sozialversicherung sicherstellen. Während
die SVP-Fraktion geschlossen gegen das Postulat stimmte, nahmen sämtliche anderen
Parteien das Postulat an und überwiesen es mit 132 zu 51 Stimmen. 65

ANDERES
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

Le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet pour adapter la question des
pensions alimentaires. Dans le cas des enfants nés hors-mariage, la loi tiendra
dorénavant compte du coût lié à la prise en charge de l’enfant par le parent qui en a la
garde dans le montant de la pension alimentaire. Cependant, le parent responsable de
la garde sera généralement toujours responsable d’un éventuel remboursement de
l’aide sociale. Le Conseil fédéral a refusé de partager ce remboursement entre les deux
parents. 66

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.07.2012
EMILIA PASQUIER

La commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ CN) a suivi son
homologue du Conseil des Etats en donnant suite à une initiative cantonale zurichoise
qui demande qu’une base légale soit créée afin d’harmoniser les avances et le
recouvrement des pensions alimentaires. 67

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.08.2012
EMILIA PASQUIER

La modification du code civil suisse demandant l’introduction de l’autorité parentale
conjointe en cas de divorce ou de concubinage a été acceptée par le Conseil national
en septembre. Les élus ont accepté cette modification par 151 voix contre 3. En outre,
ils ont modifié le projet du Conseil fédéral en donnant à la loi un effet rétroactif sans
limite temporelle, alors que le Conseil fédéral souhaitait la limiter à cinq ans. 68

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2012
EMILIA PASQUIER

En novembre, le PDC a déposé une initiative « Pour le couple et la famille – Non à la
pénalisation du mariage ». Le texte demande que les personnes mariées ne soient plus
pénalisées en matière de fiscalité et au niveau des assurances sociales. Suivant
l’initiative, les couples mariés bénéficieraient par exemple de deux rentes AVS au lieu
d’une et demi, comme le veut la pratique actuelle. Le manque à gagner fiscal n’a pas
encore été calculé, mais le PDC donne l’exemple de l’AVS qui perdrait 1.8 à 2 milliards
de francs. Afin de pallier ces dépenses, le PDC a lancé quelques idées: un financement
par la TVA ou encore une taxe pour les couples sans activité lucrative et sans tâches
éducatives ou pour les retraités aisés. L’initiative introduit également un changement
dans la constitution en stipulant que le « mariage est l'union durable et réglementée
par la loi d’un homme et d’une femme ». Cette formulation a été critiquée par les
associations de défense des homosexuels et des transgenres. 69

ANDERES
DATUM: 07.11.2012
EMILIA PASQUIER

Déposée en novembre 2012, l’initiative du PDC « Pour le couple et la famille – Non à la
pénalisation du mariage » a été traitée par le gouvernement au cours de l’année sous
revue. Le texte souhaite que les couples mariés ne soient plus désavantagés fiscalement
par rapport aux autres modes de vie. Le Conseil fédéral a reconnu que les couples
mariés souffraient de discrimination, notamment concernant l’impôt fédéral direct.
Dans son message, le Conseil fédéral recommande d’accepter l’initiative sans faire
d’allusion à la première phrase de l’art. 14, al.2 proposé par le PDC : « Le mariage est
l’union […] d’un homme et d’une femme », formulation qui a été largement critiquée
par les groupes de défense des homosexuels et des transgenres. 70

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
EMILIA PASQUIER

Les Vert’libéraux ont déposé une initiative parlementaire « Le mariage pour tous ». Les
Vert’libéraux ont également souhaité s’opposer à la proposition du PDC d’ancrer dans
la Constitution le mariage en tant qu’institution entre un homme et une femme. 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
EMILIA PASQUIER
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Les questions relatives à la fiscalité des couples mariés se trouvent dans la partie I, 5
(Direkte Steuern).

ANDERES
DATUM: 31.12.2013
SOPHIE GUIGNARD

Simplifier la procédure des mariages, tel est le but de la motion déposée par Andrea
Caroni (plr, AR). Elle consiste en deux mesures. La première vise à abolir le délai
d'attente de 10 jours après la fin de la procédure préparatoire et la célébration du
mariage. Ce délai provenant de la coutume de la publication de bans, il ne fait selon le
motionnaire plus sens aujourd'hui. La deuxième mesure consiste en la suppression de
l'obligation de se marier devant deux témoins, qui n'a depuis 1995 plus de justification
juridique. Les personnes souhaitant tout de même se marier devant témoins pourront
continuer à le faire. La motion a été acceptée par le Conseil national lors de la session
d'hiver, par 92 voix contre 86 et 9 abstentions. L'objet avait été repris par Nadine
Masshardt (ps, BE), le député Caroni ayant entre temps été élu au Conseil des Etats. Il
statuera donc sur sa motion lorsque celle-ci passera devant la chambre des cantons. 72

MOTION
DATUM: 14.12.2015
SOPHIE GUIGNARD

Lors de la session de printemps 2016, les députés ont mené un débat portant sur la
modernisation du droit de la famille et notamment la possibilité d'introduire un PACS
pour la Suisse. Trois objets y ont été traités: le postulat d'Andrea Caroni (plr, AR) (Po.
15.3431) et celui de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du
Conseil national (CSEC-CN), portant sur le PACS (Po. 15.4082); ainsi qu'une motion
encourageant le Conseil fédéral à moderniser le droit de la famille en se fondant sur
des travaux scientifiques (Mo. 15.4081). Le premier orateur a été le député Hans-Peter
Portmann (plr, ZH), qui avait repris le postulat Caroni, ce dernier ayant été entretemps
élu au Conseil des Etats. Il justifie la mise en commun des différents objets par la
nécessité d'une adaptation du droit de la famille aux nouvelles réalités sociales, en
arguant notamment que les formes d'union évoluent, comme le démontre
l'augmentation des couples concubins face aux couples mariés. Le député y voit la
nécessité d'un entre-deux, à savoir la possibilité d'une forme de partenariat enregistré
pour les couples hétérosexuels également. C'est pour cela qu'il demande au Conseil
fédéral un rapport qui serait un plan d'action, scientifiquement fondé, sur les
possibilités d'évolution du droit civil en ce qui concerne les formes d'union. Le député
Matthias Reynard (ps, VS) s'exprime au nom de la Commission de la science, de
l'éducation et de la culture, qui a donné un préavis favorable aux trois objets. Une
minorité, représentée par plusieurs membres des groupes PDC et UDC s'opposent aux
trois propositions, et sont représentés durant le débat par la députée Verena Herzog
(udc,TG). Dans sa prise de parole, elle exprime l'importance et l'actualité du mariage
comme institution, et estime que les objets proposés au parlement le mettent en
danger. L'adoption d'un PACS pour tout le monde revient pour elle à accepter une
solution "light", qui met en danger le besoin de stabilité des enfants dans une famille.
Le député Yannick Buttet (pdc, VS) prend la parole pour soutenir la minorité, n'hésitant
pas à dénoncer un "lobby homosexuel" qui pousserait les députés à faire des
concessions inutiles. C'est la conseillère fédérale Sommaruga qui est chargée de
représenter la position des sept sages. Dans son allocution, elle propose de rejeter la
motion de la Commission, qui demande la rédaction d'un nouveau rapport sur la
modernisation du droit de la famille, estimant que le travail effectué par le Conseil
fédéral en réponse au postulat Fehr est suffisant. Elle se montre cependant favoarble à
l'introduction d'un PACS, précisant au passage que l'introduction d'une nouvelle forme
d'union n'annule en aucun cas les autres, qui pourront continuer à être usitées par
ceux qui le souhaitent. Au moment du vote, la motion de la Commission a été rejetée
par 100 voix contre 83, avec 4 abstentions. Le postulat de la Commission a obtenu 96
voix favorables contre 83 avec 7 abstentions. Enfin, le postulat Caroni a obtenu 96 voix
pour, 82 contre et 9 abstentions. 73

POSTULAT
DATUM: 15.03.2016
SOPHIE GUIGNARD

La motion Caroni, qui vise à simplifier la procédure des mariages en supprimant le
délai obligatoire de 10 jours entre l'autorisation de mariage et la célébration de celui-ci
ainsi que l'obligation de se marier devant deux témoins a été débattue en septembre
2016 au Conseil des Etats. Le sénateur Rieder a proposé au Conseil de n'en accepter
que le premier point. La question des témoins a été débattue en termes de
conservatisme contre libéralisme. Les sénateurs ayant pris la parole en s'opposant à la
suppression de l'obligation y voient une manière d'affaiblir encore le mariage comme
institution. Selon eux, les témoins représentent une tradition qui doit être conservée.
Les partisans de la motion, eux, y voient un article de loi désormais superflu et qui ne

MOTION
DATUM: 22.09.2016
SOPHIE GUIGNARD
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fait plus sens. Ils préfèrent donc laisser aux personnes le choix de se marier devant
témoins ou non. Le premier camp l'a emporté. Le Conseil des Etats a finalement
accepté à l'unanimité le premier point de la motion Caroni, mais rejeté le second, à 25
voix contre 15, avec 1 abstention. 74

Après que les commissions des affaires juridiques des conseil national et des Etats
(CAJ-CN et CAJ-CE) se sont prononcé en faveur d'une entrée en matière sur l'initiative
parlementaire vert'libérale intitulée Le mariage civil pour tous , le Conseil national a, à
son tour, débattu sur le texte lors de la session d'été 2017. Une majorité souhaitait
prolonger le délai de traitement de deux ans, tandis qu'une minorité voulait simplement
classer l'initiative. La prolongation de deux ans permettrait selon la CAJ-CN d'obtenir
de nouvelles informations sur une éventuelle mise en œuvre de la part de
l'administration. Les députées et députés opposés au texte proviennent principalement
de l'UDC et du PDC. Le conseiller national agrarien Yves Nidegger (udc, GE) estime
qu'une telle initiative pourrait entraîner des «choses dangereuses» telles que la
polygamie ou l'adoption pour les couples homosexuels. Elle serait également inutile,
puisque le partenariat enregistré existe depuis plus de dix ans. Le mariage doit, selon le
Genevois, rester hétérosexuel, puisque son étymologie transmet l'idée que c'est
l'institution servant pour la femme à transmettre la vie et qu'appliquer ce mot à des
unions qui ne la transmettent pas serait «une absurdité». Ces arguments n'ont pas
provoqué de réponse au sein de la chambre basse, qui s'est prononcée en faveur de la
prolongation du délai par 118 voix contre 71 avec 2 abstentions. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

L'aide au recouvrement des créances d'entretien est une compétence actuellement en
mains communales et cantonales. Or, dans des situations où le débiteur ou la débitrice
se trouve à l'étranger, une aide de la Confédération est possible. En raison de la
complexité des cas internationaux, plusieurs cantons ont demandé à ce qu'ils soient
dès le début confiés à la Confédération. La ratification de la Convention de la Haye par
la Suisse donnerait à la Confédération un outil supplémentaire pour régler ces cas. Le
postulat Vogler: «Protéger les familles et décharger les collectivités publiques»
demande un examen de l'opportunité de ratifier la Convention de la Haye sur les
obligations alimentaires. Il a été accepté sans débat par le Conseil national en juin
2019. 76

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a prolongé une deuxième fois le délai imparti pour le traitement de
l'initiative parlementaire vert'libérale concernant le mariage civil pour tous. Elle pourra
être traitée d'ici à l'été 2021. 77

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Lors de la session d'automne 2019, le Conseil national a adopté à l'unanimité un
postulat (19.3503) Müller-Altermatt, intitulé «Moins de conflits en lien avec l'autorité
parentale. Mesures en faveur de l'enfant, de la mère et du père». Le démocrate-
chrétien presse le Conseil fédéral d'évaluer les pratiques cantonales en matière de
médiation et d'intervention dans les familles dont les parents sont séparés. Des
propositions de modifications législatives et procédurales, permettant notamment de
trancher et traiter plus rapidement les cas où les droits décidés par une autorité ou
convenus entre les parties ne sont pas respectés, devront également figurer dans le
rapport. 78

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

Mit der im Dezember 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative «Keine
Anerkennung von Kinder- und Minderjährigenehen in der Schweiz» verlangte Natalie
Rickli (svp, ZH), das Zivilgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Ehe für ungültig zu
erklären sei, wenn einer der Ehegatten bei der Eheschliessung minderjährig war, auch
wenn eine Weiterführung der Ehe unterdessen den Interessen des betroffenen
Ehegatten entspreche. Nur so könnten Opfer von Zwangsheirat effektiv geschützt
werden, denn mit der momentanen Gesetzeslage sei es möglich, dass
Minderjährigenehen durch das Erreichen der Volljährigkeit weitergeführt werden
können und sodann legitimiert würden, argumentierte die Zürcher Nationalrätin. Rickli,
welche ihr Anliegen per Motion (16.3916) erfolglos im Parlament durchzusetzen versucht
hatte – die Motion wurde wegen Nichtbehandlung abgeschrieben –, begründete die
Initiative auch damit, dass Minderjährigenehen in der Schweiz zugenommen hätten.
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Insgesamt seien laut der Fachstelle für Zwangsheirat, auf deren Zahlen sich Rickli
berief, 2017 mehr als einhundert Fälle gemeldet worden.
Unterstützung erhielt das Anliegen, das nach der Wahl Ricklis in die Zürcher Regierung
von Gregor Rutz (svp, ZH) übernommen worden war, im Februar 2020 von der RK-NR,
welche der parlamentarischen Initiative einstimmig Folge gab und zeitgleich eine
dieselben Absichten verfolgende Motion (20.3011) einreichte, um laut Medienmitteilung
dem Anliegen Nachdruck zu verleihen. 79

Die im Februar 2020 von der RK-NR eingereichte Motion «Kinder- und
Minderjährigenehen nicht tolerieren» forderte vom Bundesrat, das ZGB dahingehend
anzupassen, dass eine Eheschliessung für ungültig erklärt wird, wenn «zur Zeit der
Eheschliessung einer der Ehegatten minderjährig war». Zwar gelte in der Schweiz seit
1996 ohne «Wenn und Aber 18 als das Ehefähigkeitsalter», mit der von der RK-NR
vorgesehenen Änderung soll zusätzlich das gesetzliche Mindestalter auch auf
ausländische Minderjährigenehen angewendet werden können, wie dies neu auch in
Deutschland und den Niederlanden gehandhabt werde.
Wie zudem die Kommission per Medienmitteilung kommunizierte, gab sie zeitgleich
einer im Dezember 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH)
(18.467) Folge, welche dieselben Absichten verfolgte. Mit ihrer Motion wolle die
Kommission zusätzlich den Druck auf den Bundesrat erhöhen, damit dieser
entsprechende Regelungen bereits bei der laufenden Revision des ZGB
berücksichtigte.
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme im Mai die Ablehnung der Motion:
Mit dem Bericht in Erfüllung des Postulats Arslan (16.3897) habe man bereits
Handlungsbedarf erkannt und das EJPD damit beauftragt, bis Ende Jahr eine
«Vernehmlassungsvorlage im Sinne des darin skizzierten Lösungsvorschlags
auszuarbeiten». Ferner ging die Motion dem Bundesrat zu weit, da bei deren Annahme
rückwirkend zahlreiche, bereits jahrelang bestehende Ehen für ungültig erklärt werden
müssten, bei denen zum Zeitpunkt des Eheschlusses ein Ehegatte minderjährig war. 
In der nationalrätlichen Debatte zur Motion während der Sommersession 2020 führte
Justizministerin Keller-Sutter aus, die allfälligen Ungültigkeitserklärungen hätten auch
erbrechtliche Konsequenzen zur Folge, die man vermeiden wolle. Der Bundesrat sah
deshalb vor, dass Ehen, bei denen die Beteiligten zwar bei Eheschluss minderjährig
waren, unterdessen aber erwachsen seien, in Einzelfällen geheilt und damit für gültig
erklärt werden können. Trotz diesen Einwänden und der angekündigten
Vernehmlassungsvorlage wurde die Motion im Nationalrat mit grosser Mehrheit (150 zu
4 Stimmen bei 6 Enthaltungen) angenommen. 80

MOTION
DATUM: 02.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

En juin 2020, le Conseil national a repris les discussions au sujet de l'initiative
vert'libérale pour un mariage pour toutes et tous. Il s'agissait de se prononcer sur le
projet de la CAJ-CN, présenté par Beat Flach (pvl, AG) et Laurence Fehlmann Rielle (ps,
GE). La commission avait accepté l'entrée en matière sur le projet en février 2015,
rejointe par sa commission sœur en septembre de la même année. Elle décidait en
juillet 2018 de passer par la voie législative, c'est-à-dire sans modifier la Constitution.
Le projet contient trois points: 1) ouverture du mariage à tous les couples, par une
modification des articles 94 à 96 du code civil, 2) la suppression du partenariat
enregistré et la possibilité pour les couples sous ce régime de passer au mariage de
manière facilitée et enfin 3) une modification de droit international pour que les
mariages conclus à l'étranger soient reconnus. Pour ne pas alourdir le projet et lui
garantir une possibilité de succès, la commission a choisi de ne modifier ni le régime
des assurances sociales, ni l'accès aux dons de sperme. Seule modification: les femmes
en couple homosexuel pourraient toucher une rente de veuve si elles ont plus de 45 ans
et mariées depuis plus de cinq ans, comme les femmes en couple hétérosexuel. En
revanche, les hommes ne peuvent rien obtenir. L'accès à la procréation médicalement
assistée avait séduit une majorité des participants à la consultation (cantons, partis,
organisations et particuliers confondus), mais elle a été refusée au sein de la
commission par 13 voix contre 12.
Dans la chambre du peuple, le débat s'est déroulé en deux temps, lors des séances du 3
et du 11 juin 2020. Tous les groupes, à l'exception de l'UDC étaient d'accord avec le
principe central de l'initiative parlementaire. Les désaccords s'articulaient autour de
l'ouverture au don de sperme pour les couples lesbiens, ainsi que le droit à la filiation
directe, portés par une minorité Flach, soutenue par la gauche, le PLR et les
Vert'libéraux. Le PDC a annoncé vouloir refuser le projet si le don de sperme en faisait
partie. L'argument principal autour du droit à la procréation et à la filiation étaient que,
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comme l'a annoncé Tamara Funiciello (ps, BE), environ 30'000 enfants arc-en-ciel,
c'est-à-dire élevés dans une famille homoparentale, vivent en Suisse et nécessitent une
protection juridique, en cas par exemple de disparition du parent biologique, pour ne
pas se retrouver sans représentant.e légal.e. La proposition de minorité Flach a recueilli
124 suffrages positifs, 72 oppositions et une abstention. Les oppositions proviennent
d'une majorité des groupes UDC et PDC ainsi que de quelques PLR.
L'ensemble du projet a été plébiscité par 132 voix, contre 52 et 13 abstentions. Encore
une fois, les oppositions se trouvaient chez les groupes UDC et PDC, avec une dizaine
d'exceptions pour chacun des partis. 81

Le Conseil des États s'est penché à son tour sur le projet de mariage pour toutes et
tous. Il a d'abord été question de la nécessité ou non de modifier la Constitution.
Malgré une opposition bourgeoise qui estime que ce texte définit le mariage de
manière traditionnelle, c'est à dire hétérosexuelle, et devait donc être modifié, les
sénateurs et sénatrices ont estimé par 22 voix contre 20 et deux abstentions qu'un
changement au niveau de la loi était suffisant. Malgré le camp bourgeois, encore, la
possibilité de recourir au don de sperme pour les couples lesbiens a été repêchée. La
naturalisation facilitée du ou de la conjointe a été acceptée, ainsi que l'adoption
conjointe. Le projet a été accepté lors du vote sur l'ensemble, par 22 voix contre 15 et
7 abstentions. Les partis de gauche et l'UDC ont voté en bloc, favorablement au projet
pour l'aile rose-verte et contre celui-ci pour les sénateurs du parti agraire. Huit élu-e-s
PLR ont voté oui, quatre se sont abstenu-e-s. Du côté du PDC, la majorité a voté contre
le mariage pour toutes et tous, mais un sénateur a accepté et trois ont voté blanc. Le
projet est alors reparti vers le Conseil national pour l'élimination des divergences. 82

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Après sept ans de travail parlementaire, le Parlement ouvre le mariage aux couples de
même sexe. Le Conseil national a effacé les dernières divergences existantes,
notamment l'accès au don de sperme pour couples lesbiens et la présomption de
parentalité de l'épouse d'une femme, malgré des oppositions du côté de l'UDC et du
PDC. L'objet a été accepté, par 24 voix contre 11 et 7 abstentions au Conseil des États et
136 voix contre 48 et 9 abstentions au Conseil national, lors du vote final. Les
oppositions sont à chercher du côté de l'UDC et du groupe du Centre, qui ne se sont
toutefois pas montrés unanimes, certain-e-s d'entre elles et eux plébiscitant le projet
ou s'abstenant. 83

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Gegen den Willen des Bundesrates, welcher auf das bestehende gesetzliche
Instrumentarium verwies, nahm der Ständerat mit klarem Mehr eine Motion Heberlein
(fdp, ZH) an, die diesen beauftragt, umgehend im Bereich der Zwangsheiraten aktiver
zu werden. Zwangsheiraten unter Immigranten seien nicht Ausdruck eines Rechts auf
„Anderssein“ und auch nicht mit dem Verweis auf die Multikulturalität der Gesellschaft
zu rechtfertigen. Es müssten in allen gesetzgeberischen Bereichen (Straf-, Zivil- und
Ausländerrecht) Massnahmen ergriffen werden, um Zwangsehen resp. arrangierte
Heiraten zu verhindern. Den betroffenen Frauen müssten zudem „Ausstiegshilfen“
angeboten werden, um dem familiären Druck standhalten zu können. Schätzungsweise
sind in der Schweiz jedes Jahr mehrere hundert Frauen Opfer einer Zwangsehe. Mitte
November veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht zu diesem Thema. Seiner
Ansicht nach reichen die bestehenden Gesetze (insbesondere das neue AuG), um gegen
diese Praktiken vorzugehen. 84

MOTION
DATUM: 15.11.2007
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Ständerat gegen den Willen des Bundesrates, der das bestehende
gesetzliche Instrumentarium als genügend erachtete, eine Motion Heberlein (fdp,ZH)
gutgeheissen, welche eine aktivere Rolle des Bundes bei der Verhinderung von
Zwangsheiraten resp. arrangierten Heiraten verlangt. Der Nationalrat stimmte dem
verbindlichen Auftrag zu, modifizierte ihn aber in dem Sinn, dass die Massnahmen
lediglich Zwangsheiraten betreffen sollen, da arrangierte Heiraten ja auch in
beiderseitigem Einverständnis der betroffenen Personen zustande kommen können,
und überdies der Nachweis, dass die Ehe das Resultat von Absprachen ist, kaum
erbracht werden könnte; arrangierte Ehen, die nicht freiwillig geschlossen werden,
erfüllten ohnehin den Tatbestand der Zwangsheirat. Der Ständerat übernahm nach
kurzer Diskussion diese Änderung. Als Sofortmassnahme gegen Zwangsheiraten
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kündigte der BR an, künftig keine Eheschliessungen von Personen unter 18 Jahren mehr
zu anerkennen. 85
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